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Das Interieur unseres Hotels mit ökologischem   
Konzept möchten wir mit interessanten   
Aufnahmen vom  Knoblauchsland ausgestalten.
Von diesen authentischen Fotos aus dem  direkten 
UmfeldunseresHotelslassenwirgroßflächige
 Digitaldrucke anfertigen.
Wir freuen uns über hochwertiges aktuelles   
Bildmaterial genauso wie über historisches!

Mehr Infos: www.gruene-elster.de/blog/fotos
Kontakt: helmut.weissig@gruene-elster.de

FOTOS VOM  

KNOBLAUCHSLAND  

GESUCHT!

K A R T O N A G E N

� Papp- und Kartonzuschnitte
� Versand- und Lagerkartons
� Wellpapp-Faltkartons
� Stanzpackungen
� Umzugskartons

90763 Fürth · Oststraße 116 · Telefon (09 11) 97 03 97 - 0
www.schwaderer-kartonagen.de

Alle Informationen zu 
den aktuellen Corona- 
Regelungen gibt es unter 
www.fuerth.de/corona

Ihre nächste INFÜ 
 erscheint am  
22. Dezember 2021
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FÜRTHER RATHAUS

Lob & Kritik
 

Lob gab es für:
•  Weihnachtsbeleuchtung rund um die  
Fußgängerzone

•  Erfolgreiche Krapfenschmaus-Aktion des 
Lions Club Fürth mit Erlös für das Kinder- 
und Jugendhilfezentrum Fürth

•  10. Fürther Erzählnacht
•  Ausgezeichnete Abwicklung der Corona-
Schnelltests beim BRK-Katastrophenschutz-
zentrum Atzenhof

Kritisch angemerkt wurde:
•  Corona: zu wenig Impf- und  
Testmöglichkeiten

•  Dauerbeleuchtung am Neubau Herbolds- 
hofer Straße 1 in Stadeln

•  Erhöhung der Müllgebühren ab Januar

Frau Irene Anneliese und Herrn Johann 
Müller zur Diamantenen Hochzeit am  
1. Dezember.

Sitzung des Bau- und Werk-
ausschusses: Mittwoch, 8. 
Dezember, 15 Uhr, Rathaus.
Sitzung des Umweltausschus-
ses: Donnerstag, 9. Dezember, 
15 Uhr, Rathaus.
Sitzung des Ausschusses für 
Personal, Organisation und 
Digitalisierung: Freitag, 10. 
Dezember, 14 Uhr, Rathaus.
Sitzung des Ausschusses für 
Kirchweihen, Märkte und ähn-
liche Veranstaltungen: Montag, 
13. Dezember, 15 Uhr, Rathaus.
Sitzung des Wirtschafts- und 
Grundstücksausschusses: 
Mittwoch, 15. Dezember, 15 Uhr, 
Stadthalle.
Sitzung des Finanz- und Ver-
waltungsausschusses: Mitt-
woch, 22. Dezember, 14 Uhr, 
Stadthalle.
Stadtratssitzung: Mittwoch, 22. 
Dezember, 15 Uhr, Stadthalle.

Änderungen vorbehalten!  
Tagesaktuelle Änderungen 
unter www.ratsinfo.fuerth.de/bi.

EINLADUNG  
zu Sitzungen

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Am 9. Dezember vollendet Bürger-
meister Markus Braun das 54. Lebensjahr,

am 9. Dezember Inge Groß, Trägerin des Goldenen 
Kleeblatts der Stadt Fürth, das 83. Lebensjahr,

am 10. Dezember Rainer Winter, Inhaber der Goldenen  
Bürgermedaille der Stadt Fürth, das 86. Lebensjahr,

am 11. Dezember Rudi Lindner, Träger des Goldenen Kleeblatts der Stadt 
Fürth, das 69. Lebensjahr,

am 14. Dezember Ulla Dürr, Inhaberin des Ehrenbriefs der Stadt Fürth,  
das 66. Lebensjahr,

am 15. Dezember Heinrich Habel, Inhaber des Ehrenbriefs der Stadt Fürth,  
das 89. Lebensjahr,

am 18. Dezember Eduard Helldörfer, Inhaber des Ehrenbriefs der Stadt 
Fürth, das 86. Lebensjahr,

am 20. Dezember Hella Heidötting, Trägerin des Goldenen  
Kleeblatts der Stadt Fürth, das 82. Lebensjahr,

am 20. Dezember Ernst Nützel, Träger des Goldenen 
Kleeblatts der Stadt Fürth, das 74. Lebensjahr.

… der Frankenwohnbau Grundstücks- und Ver-
waltungs GmbH in der Fronmüllerstraße zum 
70-jährigen Bestehen. Das Unternehmen wurde 
am 10. Dezember 1951 in der Nachfolge der 
Firma Röllinger gegründet. 
… Hubert Weiger, Ehrenvorsitzender BN und des 
BUND sowie Träger des Goldenen Kleeblatts 
der Stadt Fürth, zur Auszeichnung mit dem Ver-
dienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland. 
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RUBRIK

LIEBE FÜRTHERINNEN, LIEBE FÜRTHER,

Wenn Sie mit OB Jung in Kontakt treten möchten, schreiben Sie bitte an das Bürgermeister- und Presseamt 
der Stadt Fürth, 90744 Fürth, Stichwort: Leserbrief, oder mailen Sie Ihr Anliegen unter stadtzeitung@fuerth.de.

die neue Ampelkoalition hat ein 
ehrgeiziges und zukunftsfähiges 
Arbeitsprogramm aufgelegt, das 
sich nun im politischen Alltag 
bewähren muss. Viele auch für 
Fürth wichtige Themen sind 
vielversprechend und wichtig, 
etwa: 
•  die Stärkung des öf-
fentlichen Gesund-
heitswesens auf kom-
munaler Ebene

•  ein neuer zusätzlicher 
Digitalpakt Schulen 
2.0 für die nötige Di-
gitalisierung des Bil-
dungswesens 

•  80 Prozent des in Deutschland 
benötigten Stroms sollen bis 
2030 aus erneuerbaren Ener-
gien kommen

•  die Unterstützung des öffent-
lichen Personennahverkehrs 
bei pandemiebedingten Ein-
nahmeausfällen und dessen 
bessere Finanzierung

•  die Bereitschaft des Bundes, 
auch zukünftig Verantwortung 
bei dem Ausbau der Ganzta-
gesbildungsangebote für Kin-
der zu übernehmen

•  die Bündelung und Stärkung 

der sozialen Leistungen für 
Kinder

•  die Erhöhung des Mindest-
lohns, auch zur Vermeidung 
von Altersarmut. 

Ich sehe aber auch drängende 
Themen, die uns vor Ort be-
schäftigen und die bisher leider 

nicht konkret genug behandelt 
werden: Dazu zählen beispiels-
weise die Eigenverantwortung 
der Kommunen bei der Fest-
legung von Tempo 30-Strecken 
und –Zonen und die Möglich-
keit, gegenüber E-Scooter-An-
bietern restriktivere Regeln zu 
erlassen. Weiter würde ich mir 
wünschen, dass wir als Stadt 
auch die Befugnis hätten, das 
Lkw-Parken in Wohngebieten zu 
untersagen. Zu diesen Themen-
stellungen werde ich die künfti-
ge Verkehrsministerin bzw. den 
künftigen Verkehrsminister zeit-

nah um Unterstützung und eine 
Änderung der bisherigen Politik 
bitten.
Darüber hinaus ist es höchste 
Zeit, dass die neue Bundesre-
gierung endlich auch das Urteil 
des Bundesverwaltungsge-
richts zum S-Bahn Verschwenk 

umsetzt, um damit eine 
nicht erledigte Altlast der 
großen Koalition aufzu-
arbeiten. 
Alles in allem sehe ich die 
neue Regierung auf einem 
guten Weg hin zu mehr 
sozialer und ökologischer 

Gerechtigkeit. Entscheidend 
wird sein, wie zügig die einzel-
nen Projekte umgesetzt werden. 
Dazu wünsche ich dem neuen 
Kanzler Olaf Scholz und seinem 
Kabinett viel Erfolg und eine 
glückliche Hand! 

Ihr

Dr. Thomas Jung 
Oberbürgermeister

« Alles in allem sehe ich 
die neue Regierung auf 

einem guten Weg »
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OB Thomas Jung (li.) und Ehefrau Heike bei einem Treffen mit Olaf Scholz.
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Überraschen Sie ihre Liebsten, ihre Freunde oder Geschäftspartner mit einem individuell 
zusammengestelltenGourmet-Präsent. Liebevoll arrangiert und von Hand verpackt werden 
unsere geschmackvollen Präsente zum besonderen Geschenkerlebnis! 
Fragen Sie uns unverbindlich an …

FÜRTHER RATHAUS

Schließzeiten
Das Stadtmuseum schließt von 
Freitag, 24. Dezember, bis Mon-
tag, 3. Januar. Ab Dienstag, 4. Ja-

nuar, ist wieder geöffnet.
Das Stadtarchiv mit wissen-
schaftlicher Bibliothek schließt 

von Freitag, 24. Dezember, bis 
Sonntag, 9. Januar. Ab Montag 
10. Januar, ist wieder geöffnet. ●

Hydranten freihalten
Damit die Feuerwehr auch im 
Winter Brände bekämpfen kann, 
ist es notwendig, die Löschwas-
serversorgung sicherzustellen. 
Hausbesitzer müssen deshalb 

die Hydranten vor ihren Gebäu-
den schnee- und eisfrei halten, 
sonst besteht das Risiko, dass 
die Brandversicherung Entschä-
digungsansprüche geltend ma-

chen kann. Hinweis: Weiße, mit 
rotem Rand versehene Schilder 
weisen darauf hin, wo sich Hyd-
ranten befinden. ●

Wintersport in Fürth
Für Schlittenfans stehen bei 
entsprechender Witterung in 
der Boxdorfer Straße, am Her-
renstraßendamm und im Stadt-
park an der Engelhardstraße 
Rodelbahnen zur Verfügung. Als 

Eisbahn hat das Grünflächen-
amt den großen Stadtparkwei-
her vorgesehen. Im Eichenhain 
und im Schlosspark Burgfarrn-
bach können Schlittschuhläu-
fer ebenfalls auf Eisflächen ihre 

Runden drehen, wenn es die 
Temperaturen zulassen. Zustän-
dig ist hierfür der Sportservice.
 ●

AKTUELLES

AUS DEN DIENSTSTELLEN

Weihnachtsmarkt zu Hause
Traurige Gesichter gab es bei 
vielen Fürtherinnen und Für-
thern, die sich auf den Bum-
mel über den Weihnachts- und 
Mittelaltermarkt gefreut haben. 
Und auch die Schausteller hat 

das Veranstaltungsverbot kalt 
erwischt, hatten sie doch bereits 
ihre Waren geordert. Um die Be-
schicker zu unterstützen, hat das 
Marktamt eine Liste von Händ-
lern zusammengestellt, die ihre 

Produkte und Leckereien online 
anbieten bzw. telefonisch be-
stellt werden können. Die Über-
sicht gibt es unter www.fuerth.
de/weihnachtsmarktprodukte. ●
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FÜRTHER RATHAUS

Stadt und Landratsamt Fürth 
werden „Digitale Ämter“
Ministerin Gerlach verleiht Auszeichnung an Oberbürgermeister Jung und Landrat Dießl.

Die Stadt und 
das Landrats-
amt Fürth erhal-
ten das Prädikat 
„Digitales Amt“. 

Bayerns Digitalministerin Judith 
Gerlach überreichte die Aus-
zeichnungen an Oberbürger-
meister Thomas Jung und Land-
rat Matthias Dießl.
Als „Digitales Amt“ dürfen sich 
bayerische Kommunen bezeich-
nen, die bereits mindestens 50 
kommunale und zentrale On-
line-Verfahren im sogenannten 
BayernPortal verlinkt haben. 
Diese Ämter werden zudem auf 
der Webseite des Staatsministe-

riums für Digitales veröffentlicht, 
um zu zeigen, welche Kommu-
nen bei der Digitalisierung be-
reits gut vorangekommen sind.
OB Jung betonte, dass die Digi-
talisierung eine der wichtigsten 
Aufgaben und Herausforderun-
gen nicht nur für die Stadt Fürth, 
sondern auch für den Freistaat 
und die gesamte Bundesrepub-
lik Deutschland sei: „Wir freuen 
uns über die Auszeichnung ‚Digi-
tales Amt‘ und dass wir unseren 
Bürgerinnen und Bürgern zahl-
reiche Online-Dienstleistungen 
im Bayernportal anbieten kön-
nen, mit denen Amtsgeschäf-
te sieben Tage die Woche und 

rund um die Uhr bequem ohne 
Behördengang – ob von Desk-
top-PC oder Mobilgerät – ab-
gewickelt werden können.“ Die 
Stadt Fürth sei auf einem guten 
Weg. Es gelte aber, noch besser 
zu werden und das digitale An-
gebot weiter auszubauen: „Das 
hat uns nicht zuletzt auch die 
Corona-Pandemie deutlich vor 
Augen geführt.“
Weitere Informationen zum 
Prädikat „Digitales Amt“ gibt es 
unter https://www.stmd.bayern.
de/themen/digitale-verwal-
tung/digitales-amt. ●
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Vor dem beleuchteten Fürther Rathaus hat Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (2. v. li.) die Plaketten „Digitales 
Amt“ an Landrat Matthias Dießl (li.) und Oberbürgermeister Thomas Jung überreicht. Mit im Bild Stefanie Ammon, 
Referentin für Finanzen, Personal, Organisation, Digitalisierung bei der Stadt Fürth.

Das Bayerische Staats-
ministerium für Digita-
les unterstützt die 

Kommunen mit einer Vielzahl 
von Maßnahmen bei der Verwal-
tungsdigitalisierung. Mit dem 
Förderprogramm „Digitales Rat-

haus“ stehen insgesamt rund  
42 Millionen Euro bereit. Ge-
meinden, Zusammenschlüsse 
von Gemeinden sowie Gemein-
deverbände im Freistaat Bayern 
können diese Zuschüsse im 
Rahmen des Förderprogramms 

für die erstmalige Bereitstellung 
von Online-Diensten erhalten. 
Mit dem „Grundkurs Digitallotse“ 
vermittelt das Digitalministeri-
um rechtliche und organisatori-
sche Grundlagen zur kommuna-
len Digitalisierung. ●
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Mit Ihren Bedürfnissen fängt alles an. Jeder Mensch hat seine eigenen Vorstellungen 
und jedes Bauvorhaben somit seine Besonderheiten.  
Bereits ab der Entwurfsphase bis zur Schlüsselübergabe streben wir an, 
diesen gerecht zu werden. 
Eine durchdachte Architektur – die meist bei uns im Haus entsteht – und eine 
optimale Raumaufteilung liegen uns dabei besonders am Herzen. 
Für fast alle Bauleistungen haben wir die Kompetenzen direkt bei uns im 
Haus. Mit unserer eigenen Bau� rma erstellen wir auch die meisten Rohbau-
ten und haben so die Bauqualität ab dem Fundament in unserer Hand.
Mit unserem langjährigen Erfahrungsschatz von über 65 Jahren und unseren 
überwiegend regionalen Partnern begleiten wir Sie auch noch über den 
Gewährleistungszeitraum hinaus.

FÜHLEN SIE SICH BEI UNS EINFACH JETZT SCHON WIE ZUHAUSE.

Wir erfüllen Wohnträume 
von Anfang an.

VERKAUF & BERATUNG 
PROVISIONSFREI DIREKT VOM BAUTRÄGER

ROST
WOHNBAU GMBH
...wir bauen Zuhause

www.rost-wohnbau.de

ERRICHTUNG VON 29 EIGENTUMSWOHNUNGEN  
ALS KFW-EFFIZIENZHAUS 55.

TELEFON: 0911-75 10 02
FAX: 0911-75 28 09

INFO@ROST-WOHNBAU.DE

WÜRZBURGER STRASSE 592 
90768 FÜRTH-BURGFARRNBACH

WWW.ROST-WOHNBAU.DE

3 und 4 Zimmer-Wohnungen Großzügige Balkone, Terrassen und Dachterrassen
Tiefgarage mit Einzelstellplätzen

Schlüsselfertiges Bauen
Solarkollektoren zur Warmwasser-Bereitung 
und Heizungsunterstützung

Barrierearme Bauweise und Aufzüge

Kontrollierte Wohnraumlüftung
mit Wärmerückgewinnung

Fußbodenheizung
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Würzburger Straße 592
90768 Fürth-Burgfarrnbach
Tel.: 0911 - 75 10 02
info@rost-wohnbau.de
www.rost-wohnbau.de

Neue moderne Sportstätte  
für Schul- und Vereinssport
Die Stadt baut an der Grundschule Seeackerstraße für 13 Millionen Euro nicht 
nur eine innovative Dreifachsporthalle, sondern bringt auch die Außenanlagen 
der Schule auf Vordermann.

Die ersten Vorar-
beiten waren be-
reits bewerkstel-
ligt, der offizielle 
Startschuss für 

den Bau einer neuen Dreifach-
turnhalle an der Seeackerschu-
le ist aber erst jetzt mit dem 
obligatorischen Spatenstich 
gefallen. Große Freude bei allen 
Beteiligten herrschte nicht nur 
ob des absolut im Zeitplan lie-
genden Baubeginns. Der Neu-
bau schließt auch eine weitere 
Lücke im Fürther Sportstätten-
angebot.
Bürgermeister Markus Braun 
– auch zuständig für Sport 
und Schulen – sieht gar einen 
„Wendepunkt“. Nachdem man 
in den vergangenen Jahren „et-
was in Rückstand“ geraten sei, 
„holen wir nun kräftig auf“, so 
Braun. Die Hardenberg-Halle 
wurde ebenso auf Vordermann 
gebracht wie die Halle am Li-
gusterweg, zudem konnte 2017 
das Julius-Hirsch-Zentrum ein-
geweiht werden. 
Dennoch besteht auch künf-
tig Bedarf, „weshalb wir weiter 
investieren“, erklärte Oberbür-
germeister Thomas Jung. In 
Stadeln soll eine weitere Drei-
fachhalle entstehen, am HLG 

gar eine Sechsfachhalle. Mit der 
zunehmenden Zahl an Ganzta-
gesbetreuung sei es umso wich-
tiger, „dass den Schülerinnen 
und Schülern auch eine Sport-
möglichkeit bereitgestellt wird“, 
so Jung. 
Genutzt werden soll die Halle 
an der Seeackerschule auch 
von Mädchen und Jungen der 
Grundschule Sack und der Pes-
talozzischule. Außerhalb der 
Schulzeiten ist eine Vereins-
nutzung mit eingeschränktem 
Wettkampfbetrieb vorgesehen. 
Das entstehende Gebäude 
mit einer in drei gleichgro-
ße Sportfelder unterteilbaren 
Hallenfläche von rund 1200 
Quadratmetern erhält einen 
Zuschauerbereich mit zirka 
je 100 Sitz – und Stehplätzen 
sowie Sportgeräte-, Umkleide- 
und Funktionsräume. Auch ein 
Konditionsraum ist geplant. Zur 
barrierefreien Erschließung der 
Halle wird ein Aufzug eingebaut. 
Zur besseren Einfügung in die 
Umgebung wird das Gebäude 
um ein Geschoß „eingegraben“, 
somit liegt das Fußbodenniveau 
der Sporthalle etwa 3,60 Meter 
unter dem des Schulhofes. Das 
sichtbare Volumen und die 
Höhe der Sporthalle werden 

damit reduziert, nur etwa die 
Hälfte des Volumens des Bau-
körpers bildet sich oberirdisch 
ab. Darüber hinaus soll das 
Dach begrünt werden. Nicht nur 
deshalb sprach Baureferentin 
Christine Lippert von einem 
„sehr innovativen Projekt“.
Drei Oberlichtbänder sind zu-
dem in das System der na-
türlichen Be- und Entlüftung 
eingebunden, zur Wärmever-
sorgung dienen zwei Wärme-
rückgewinnungspumpen, er-
gänzt wird die Anlage von einer 
Fußbodenheizung. Im Ausbau 
sind robuste und nachhaltige 
Materialien vorgesehen, die 
einen wirtschaftlichen Unter-
halt ermöglichen. So wird die 
tragende Dachkonstruktion aus 
Holz ausgeführt. Auch der flach 
gedeckte Baukörper zum Pau-
senhof und nach Süden erhält 
eine Holzfassade. 
Im Zuge des Sporthallenneu-
baus werden die gesamten Au-
ßenanlagen der Seeackerschule 
einschließlich des bestehenden 
Pausenhofes erneuert. 
Läuft alles nach Plan ist im 
Herbst 2023 mit der Fertig-
stellung der insgesamt rund 13 
Millionen Euro teuren Baumaß-
nahme zu rechnen. ●
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So sollen sich die Dreifachsporthalle und der nagelneue Pausenhof mit Blick von der Seeackerstraße nach  
Fertigstellung präsentieren.
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INFO@ROST-WOHNBAU.DE

WÜRZBURGER STRASSE 592 
90768 FÜRTH-BURGFARRNBACH

WWW.ROST-WOHNBAU.DE

3 und 4 Zimmer-Wohnungen Großzügige Balkone, Terrassen und Dachterrassen
Tiefgarage mit Einzelstellplätzen

Schlüsselfertiges Bauen
Solarkollektoren zur Warmwasser-Bereitung 
und Heizungsunterstützung

Barrierearme Bauweise und Aufzüge

Kontrollierte Wohnraumlüftung
mit Wärmerückgewinnung

Fußbodenheizung
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Würzburger Straße 592
90768 Fürth-Burgfarrnbach
Tel.: 0911 - 75 10 02
info@rost-wohnbau.de
www.rost-wohnbau.de

FÜRTHER RATHAUS

Booster-Impfungen 
in der Grünen Halle

An den Adventswochenen-
den führt das Impfzentrum 
für Stadt und Landkreis 
Fürth Sonderimpfaktionen 
durch.

An den beiden Ad-
ventswochenenden 
11./12. und 18./19. 
Dezember finden je-
weils samstags und 

sonntags in der Zeit von 8 Uhr 
bis 20 Uhr Sonderimpfaktionen 
ausschließlich für Booster-Imp-
fungen in der Grünen Halle im 
Südstadtpark, Krautheimerstra-
ße 11, statt. Dabei gilt: Impfungen 
sind nur mit Termin möglich!
Die Zweitimpfung muss mindes-
tens fünf Monate zurückliegen 
und eine homogene Impfrei-
henfolge muss bestehen. Dies 
bedeutet, dass nur Personen 

drittgeimpft werden können, die 
sowohl die Erstimpfung als auch 
die Zweitimpfung mit dem Impf-
stoff von BioNTech (Comirnaty®) 
oder sowohl die Erst- als auch 
die Zweitimpfung mit dem Impf-
stoff von Moderna (Spikevax®) 
erhalten haben.
Termine sollen am besten on-
line über das bayernweite Portal 
www.impfzentren.bayern erfol-
gen. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, telefonisch unter 950 91 
70 einen Termin zu vereinbaren. 
Darüber hinaus hat das Schnell-
testzentrum im BRK-Katastro-
phenschutzzentrum in der Flug-

platzstraße in Atzenhof seine 
Öffnungszeiten erweitert. Ge-
öffnet ist Montag bis Freitag von 
16 bis 20 Uhr sowie Samstag und 
Sonntag von 10 bis 14 Uhr.
Aufgrund der dynamischen Lage 
können kurzfristig Änderungen 
auftreten, Booster-Termine kön-
nen ausgebucht sein. Aktuelle 
Informationen gibt es auf www.
fuerth.de/corona sowie auf den 
Social-Media-Kanälen der Stadt 
Fürth oder auf www.agnf.org. Ein 
ständig aktualisierter Überblick 
über weitere Testmöglichkeiten 
ist unter www.fuerth.de/testen 
zu finden. ●
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VERKEHR UND MOBILITÄT

Taktverdichtung und 
zusätzliche Haltestellen
Mit dem Fahrplanwechsel sorgen Neuerungen auf den Buslinien 
125 und 126 für ein verbessertes ÖPNV-Angebot.

Mit dem ab 12. 
Dezember 2021 
gültigen Jah-
resfahrplan 
2022 beginnt 

eine neue ÖPNV-Ära im Fürther 
Westen. Die Buslinien 125 und 
126 werden in Kooperation von 
Landkreis Fürth und Stadt Fürth 
umgestaltet, um die an ihren 
Strecken liegenden Fürther Ge-
biete besser zu erschließen und 
anzubinden. Dabei erhöht sich 
nicht nur die Anzahl der Fahrten, 
das Angebot wird zudem ein-
heitlicher und leichter merkbar.
Die Linie 126 wird vom Klinikum 
zum Rathaus Fürth verlängert; 
dieses ist jetzt gemeinsamer 
innerstädtischer Endpunkt der 
Linien 125 und 126 bei fast allen 
Fahrten. Den Betrieb der beiden 
Linien übernimmt das unter-
fränkische Busunternehmen 
Lyst Reisen.
Zwischen Atzenhof und Klinikum 
wird der Weg der Linie 126 ver-
einheitlicht, so dass er in bei-
den Fahrtrichtungen identisch 
ist. Statt der bisherigen großen 
Wendeschleife fährt sie nun 
hin und zurück über Main-, Ha-
fen- und Würzburger Straße. Die 
Haltestellen Hansastraße und 
Klinikum West werden dadurch 
in beiden Richtungen bedient, 
die Haltestellen Klinikum Ost 
und Jakob-Henle-Straße hin-
gegen nur noch von den Linien 
171 und 175. 

Diese vier neuen Haltestellen 
kommen für die Linie 126 hinzu: 
Die Haltestelle Am Grünen Weg 
liegt an der „OBI-Kreuzung“ 
(Würzburger Straße / Am Grü-
nen Weg). Sie wird auch von den 
Linien 125 und 176 angefahren. 
An der Kreuzung Hafenstraße / 
Rezatstraße liegt die Haltestelle 
Hafenbrücke Ost der Linie 126. 
Neu ist auch die Haltestelle 
Hafenbrücke West an der Ecke 
Mainstraße / Rezatstraße. Mit ihr 
wird die südliche Mainstraße mit 
den Firmen Nordfrost und Daim-
ler erschlossen. Direkt vor dem 
Bauhof liegt auch die gleichna-
mige Haltestelle. Hier erreicht 
man den Bauhof, die Gartenwelt 
Dauchenbeck und das THW.
Darüber hinaus bedienen künf-
tig die Linien 126 und 173 ge-
meinsam die Haltestelle Atzen-
hof Milchhaus. Damit wird das 
Umsteigen erleichtert und alle 
Fahrten in Richtung Rathaus 
bekommen so eine einheitliche 
Abfahrtsstelle.
Zwischen Rathaus und Atzenhof 
wird das Angebot der Linie 126 
zu allen Zeiten verdoppelt, für 
die Linie 125 wird das stündliche 
Angebot Montag bis Freitag am 
Nachmittag verdoppelt. 
Richtung OBI, Hafenbrücke und 
Atzenhof startet die Linie 126 
vom Rathaus Montag bis Freitag 
in der Regel zu den Minuten 20 
und 40 (6.20 bis 20.20 Uhr) und 
zurück ab Atzenhof Milchhaus 

in der Regel um 00 und 20 (6.22 
bis 20.20 Uhr). Am Wochenende 
geht es im 40/80-Minutenab-
stand von 7.40 bis 20.20 Uhr ab 
Rathaus in Richtung Atzenhof 
und von 7.20 bis 20 Uhr ab At-
zenhof-Milchhaus zurück zum 
Rathaus.
Die Buslinie 125 startet Montag 
bis Freitag am Rathaus zur Mi-
nute 30 (6.30 bis 20.30 Uhr), zu-
sätzlich um 6.01 Uhr sowie von 
14.04 bis 18.04 Uhr zur Minute 
04. In die Gegenrichtung geht 
es von Burgfarrnbach West zum 
Rathaus in der Regel zur Minute 
15 (6.17 bis 21.15 Uhr), ergänzt um 
die Minute 45 von 14.45 bis 18.45 
Uhr. Samstags fährt die Linie 
125 am Rathaus stündlich von 
7.30 bis 21.30 Uhr ab, sonn- und 
feiertags alle zwei Stunden von 
8.32 bis 18.32 Uhr. In die Gegen-
richtung ab Burgfarrnbach West 
samstags stündlich von 7.15 bis 
21.15 Uhr und sonn- und feier-
tags alle zwei Stunden von 8.15 
bis 18.15 Uhr.
Nur ganz wenige Fahrten wei-
chen von den vorgenannten 
Regel-Minuten ab und finden 
maximal zwei bis sechs Minuten 
später statt.
Die komplette Fahrplantabelle 
kann auf der Website des Ver-
kehrsverbundes VGN herunter-
geladen werden: www.vgn.de/
netz-fahrplaene/linien. ●

Aktion Tütenbus abgesagt
Aus Infektionsschutzgründen 
und um unnötige Kontakte zu 
vermeiden, wurde die geplan-

te Aktion, an den vier Advents-
samstagen zur Aufbewahrung 
der Einkäufe den beliebten  

Tütenbus anzubieten, abge-
sagt. ●
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Libellen-
weg

Kultur-
forum .

Klinikum 
West        .

Hansastr.

126
1 – 2 Fahrten 

je Stunde
und Richtung

Regels-
bacher Str.

zusammen 
3 – 4 Fahrten 

je Stunde 
und Richtung

Burgfarrn-
bach West

Billing-
anlage
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126

125

Siegelsdorf

Rothenberg

Cadolzburg bzw.
Siegelsdorf über 
Obermichelbach

Gewerbegebiet
Mainstraße

H

Hafengebiet

Bus-Linien 125 + 126 – neue Führung ab 12.12.2021

126

1 Fahrt
je Stunde

und Richtung

Ritzmannshof

Bauhof

Hafenbrücke West

Am Grünen Weg

H
H

H
H
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H
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H

H

Gewerbegebiet
Hardhöhe West

Atzenhof 
Milchhaus

2 Fahrten 
je Stunde
und Richtung

Hafenbrücke Ost

Golfpark West

HHH

Zeichenerklärung

Endhaltestellen (Atzenhof Milchhaus: jede 2. Fahrt)

bestehende Haltestellen

neue Haltestellen  – ab 12.12.2021

Entwicklungsgebiete der Stadt Fürth,
die durch die neuen Haltestellen erschlossen werden

H
H
H

FÜRTH

125
Rathaus    .

VERKEHR UND MOBILITÄT

Von Langenzenn direkt nach Vach
Die neue Buslinie 121 bindet den Landkreis an das Stadtgebiet Fürth an.

Von Montag bis Frei-
tag hält die von 
Langenzenn kom-
mende Linie 121 
künftig Am Vacher 

Markt und Vach Bahnhof. Mit 
sieben Fahrten pro Tag und Rich-
tung ist die neue Linie ein Basis-
angebot für Schüler und Pendler, 
vor allem für die Über-Eck-Ver-
bindung von und nach Erlangen. 

Sie bindet dadurch jedoch auch 
den Vacher Markt häufiger und 
ergänzend zur Linie 174 an den 
Vacher Bahnhof an. Außerdem 
ergeben sich erstmals direk-
te Fahrmöglichkeiten von Vach 
nach Obermichelbach, Tuchen-
bach, Puschendorf, Kirchfem-
bach und Langenzenn. Hinzu 
kommen einzelne Fahrten, die 
auch nach Veitsbronn und Hard-

hof führen, und zwei nachmit-
tägliche Fahrten über Rothen-
berg zum Vacher Bahnhof, die 
hierfür den Vacher Markt aus-
lassen. Betrieben wird die neue 
Linie von der Firma Lyst-Reisen. 
Der Fahrplan kann auf der Web-
site des Verkehrsverbundes 
VGN heruntergeladen werden: 
www.vgn.de/netz-fahrplaene/
linien. ●
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WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Stiftergemeinschaft Fürth wächst

Den Anfang machte hierbei die 
Stiftung „Kleeblatt fürs Leben“ 
der SpVgg Greuther Fürth. Sie 
bündelt das soziale und gesell-
schaftliche Engagement des Ver-
eins für die Region.
Dem Umwelt- und Naturschutz 
hat sich die „Müller Stiftung für 
Umwelt und Natur“ verschrie-
ben. Der Fokus liegt dabei auf 
dem Landesbund für Vogel-
schutz.
Das jüngste Mitglied ist die Stif-
tung „Evangelisch in Fürth“. Sie 

soll das Leben der evangelisch-
lutherischen Kirche in der Stadt 
stärken und Kunst, Kirchenmu-
sik und Kinder- sowie Jugend-
arbeit fördern. 
Jeder kann die Arbeit der Stif-
tungen unterstützen. Am ein-
fachsten, schnell und bequem 
geht das mit der Online-Spende 
auf der Website www.die-stifter.
de. Mit einer besonderen Aktion 
zur Adventszeit unterstützen die 
Sparkasse Fürth und ihr Partner 
Deka Investments die Stiftun-

gen „Kleeblatt fürs Leben“ und 
„Müller Stiftung für Umwelt und 
Natur“. Kunden können ein Ad-
ventszeit-Zertifikat kaufen. Von 
je 1000 Euro Anlagesumme stif-
tet die Sparkasse Fürth einen 
Euro an die beiden Stiftungen. 
Die Aktion läuft bis zum 17. De-
zember. Informationen dazu gibt 
es in allen Geschäftsstellen oder 
unter www.sparkasse-fuerth.de.
 ●

Ausstechform  
„Fädder Turmplätzla“
Adventszeit ist Backzeit 
– die Rathaus-Ausstech-
form aus Edelstahl ist für 
2,90 Euro erhältlich.

Schlüssel- 
anhänger
Der Schlüsselan-
hänger aus Holz 
mit Fürth-Logo 
kostet 3,95 Euro.

Das Online-Angebot: Eine Auswahl an Produkten gibt es unter www.färddshop.de. Artikel sind 
erhältlich im Fürth-Shop im Franken-Ticket, Kohlenmarkt 4, Telefon 74 93 40. Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 14 Uhr.

Fürth-Shop

Stockschirm „Fürth“
Der Stockschirm mit Windproof-Auto-
matik und wiederkehrenden Grüntönen 
sowie Fürth-Logo kostet 24,95 Euro.

Sortiment

Stolzes Firmenjubiläum
Die Form & Farbe Ehmann GmbH 
mit Sitz in Poppenreuth gehört 
längst zu den führenden Fach-
betrieben für Restaurierung und 
Kirchenmalerei in Nordbayern. 
Inzwischen kann das vom heu-
tigen Inhaber Matthias Ehmann 

in vierter Generation geführte 
Familienunternehmen mit über 
60 Beschäftigten auf eine über 
100-jährige Tradition verweisen. 
Oberbürgermeister Thomas Jung 
gratulierte dem Firmenchef die-
ser Tage zum runden Jubiläum 

und erhielt bei einem Rundgang 
durch den Betrieb einen Einblick 
in den vielfältigen Tätigkeits-
bereich des expandierenden 
Handwerksbetriebs. ●

Mit drei neuen Stiftungen wurde die Stiftergemeinschaft  
der Sparkasse Fürth weiter ausgebaut.
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www.wbg-fuerth.de0911 - 75 995 - 0 info@wbg-fuerth.de

bebaut / unbebaut

Machen Sie sich mit uns stark für unsere Stadt! 
Darauf bauen wir für Fürth:

Bezahlbarer Wohnraum

Geförderte Wohnungen

Soziale Einrichtungen

Nachhaltigkeit und Klimaschutz

WIR KAUFEN IHR
GRUNDSTÜCK

Haus t e chn i k

Siegelsdorfer Straße 27a
90768 Fürth

Tel. 977 208-0 • Fax 977 208-21
info@tilgner-haustechnik.de
www.tilgner-haustechnik.de

Sanitär, Badsanierung, 
Wasseraufbereitung, 

Komplettbäder, Heizung, 
Solar, Klima, Flaschnerei, 
Dachdeckerei, Lüftung, 

Kundendienst, Wartung

NEU: Elektroinstallation

LEBEN IN FÜRTH

SENIORINNEN UND SENIOREN

Weihnachts-
konzert abgesagt
Bedauerlicherweise kann das 
Weihnachtskonzert in der Mu-
sikschule am Sonntag, 12. De-
zember, aufgrund der derzei-
tigen Pandemiesituation nicht 
stattfinden. Wer bereits Karten 
erworben hat, kann diese zu den 
Öffnungszeiten in der Fachstelle 
zurückgeben. ●

Sprechzeiten
Fachstelle:
Die Fachstelle für Seniorinnen 
und Senioren und die Belange 
von Menschen mit Behinderung 
der Stadt Fürth (fübs) ist diens-
tags von 9 bis 12 Uhr sowie don-
nerstags von 9 bis 12 Uhr und 
von 13.30 bis 16 Uhr geöffnet. 
Termine können unter Telefon 
974-17 85 auch außerhalb dieser 
Zeiten vereinbart werden.
Seniorenrat:
Die Sprechstunden des Se-

niorenrats sind dienstags und 
donnerstags von 9 bis 12 Uhr 
im Büro Königstraße 86, Zim-
mer 005. Eine Terminvereinba-
rung ist erforderlich per mail 
an seniorenrat@fuerth.de oder 
telefonisch zu den Sprechzeiten 
unter 974-1839. Das Tragen einer 
FFP2-Maske ist erforderlich.
Behindertenrat: 
Der Behindertenrat der Stadt 
Fürth in der Hirschenstraße 
2a ist dienstags von 9.30 bis  

11.30 Uhr unter Berücksichti-
gung der vorgegebenen Hygi-
ene-Maßnahmen für den Pu-
blikumsverkehr zu erreichen. 
Weitere Informationen zur Arbeit 
des Rats unter www.behinder-
tenrat-fuerth.de und per E-Mail 
an behindertenrat@fuerth.de. 
Während der Sprechzeiten kann 
auch unter Telefon 974-17 83 ein 
persönlicher Termin für ein Ge-
spräch vereinbart werden. ●
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LEBEN IN FÜRTH

KINDER UND JUGEND

Gute Nachbarschaft:  
Ikea und der Jugendtreff Oase

Die Mädchen und 
Jungen des Ju-
gendtreffs Oase 
haben sich mit 
einem selbstge-

backenen Kuchen und einem 
gemeinsam gestalteten Bilder-
rahmen bei den Mitarbeitern 
von Ikea bedankt. Das Einrich-

tungshaus hatte im Sommer 
Möbel, Accessoires und ein Ge-
wächshaus gespendet. In die-
sem Herbst unterstützt es seine 
Nachbarn mit einem Upcycling 
Workshop. Die Jugendlichen 
bauen unter fachkundiger Anlei-
tung Möbel für ihr Partyzelt und 
für das Backhaus aus Möbelres-

ten und Materialien von Ikea. So 
erhalten zurückgebrachte Möbel 
und Materialien aus der Fund-
grube eine zweite Chance und 
die Jugendlichen machen die 
Erfahrung, neue Produkte her-
zustellen, Ressourcen zu sparen 
und die Lebensdauer von Pro-
dukten zu verlängern. ●
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at Die Mitarbeiter von Ikea un-
terstützen die Jugendlichen 
bei verschiedenen Projekten.

Jugendhaus erhält großzügige Spende
Mit einer Spende unterstützen die Fürther Apotheken 
die Arbeit des Kinder- und Jugendhauses Catch Up. Jähr-
lich verzichten sie darauf, ihren Kunden Weihnachts-
geschenke zu überreichen, stattdessen kommt das Geld 
sozialen Einrichtungen zu Gute. Mit dem gespendeten 
Betrag in Höhe von 6550 Euro wird eine Freizeit für Kin-
der und Jugendliche veranstaltet. Paul Schmitz, Presse-
sprecher der Fürther Apotheken, und Claudia Röck, 
Sprecherin der Fürther Apotheken, überreichten den 
Spendenscheck an Daniel Norman, Mitarbeiter der Ein-
richtung und Swantje Schindehütte, Leitung des Kinder- 
und Jugendhauses Catch Up (v. li).

Erlebnisfreizeit in den Faschingsferien
Von Montag, 28. Februar, bis 
Freitag, 4. März, stürzt sich das 
Kinder- und Jugendhaus Catch 
Up ins Schneeabenteuer im 
Bayerischen Wald. Auf über 1000 

Meter gibt es Skilanglauf, Ro-
deln oder Schneewanderungen 
für Jugendliche ab zwölf Jahren. 
Der Teilnahmebetrag beträgt 120 
Euro und wird bei einer pande-

miebedingten Absage voll zu-
rückerstattet. Weitere Informa-
tionen unter 74 74 81. ●
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www.gartenwelt-dauchenbeck.de

Gartenwelt

Dauchenbeck

Gartenwelt Dauchenbeck e.K. · Mainstraße 40 · 90768 Fürth-Atzenhof · 09 11 / 9 77 22-0
Gartenwelt Dauchenbeck GmbH & Co. KG  · Am Jakobsweg 15 (Hofäckerweg) · 90547 Stein-Oberweihersbuch · 09 11 / 9 77 22-500 

Märkte: Mo.- Sa. 9-18 Uhr
Cafés: Mo.- Sa. 9-17 Uhr

Folgen Sie uns:

LASS DICH 
VERZAUBERN!

Zauberhafte Dekoideen, Geschenke 
und Floristik.

Weihnachts-

baumverkauf

in Fürth in

der Baumschule 

und in Stein am

Parkplatz.

SCHULEN UND BILDUNG

Wichtige Schul-Infos
Die Bekanntmachung über die 
Informationen und Anmelde-
termine der weiterführenden 
Schulen, der beruflichen Schu-

len und der Mittelschulen 2022 
ist im Internet unter www.fuerth.
de/schulanmeldung zu finden.
 ●

Der Bildungsblitz 
hat eingeschlagen

Das Bildungsbüro der Stadt 
Fürth hat sein digitales An-
gebot um einen Newsletter 
erweitert.

Das Bildungsbüro 
der Stadt Fürth 
wird künftig im 
etwa sechswö-
chigen Rhythmus 

seinen neu konzipierten News-
letter „Bildungsblitz“ auf digi-
talem Weg versenden. Die erste 
Ausgabe ist am 23. November 
gestartet. 
Alle Bürgerinnen und Bürger, die 
Fragen rund um Schule, Bildung 
oder Weiterbildung haben, sol-
len so zu verschiedenen aktu-
ellen Bildungsthemen und –an-
geboten informiert werden. Die 
Erstausgabe des „Bildungsblitz“ 
berichtet etwa über die Veran-
staltungsreihe „Eltern sein in 
Pandemiezeiten“, über Angebo-
te der Erziehungsberatung, den 
neuen Berufsberatungsbus der 

ELAN GmbH und den Vorkurs 
Deutsch für Kindergartenkinder.
„Es ist uns ein großes Anliegen, 
die Bekanntheit von Beratungs- 

und Bildungsangeboten in unse-
rer Stadt noch weiter zu vergrö-
ßern“, so Bürgermeister Markus 
Braun. „Gerade die Folgen der 
Corona-Maßnahmen machen 
uns große Sorgen und ich halte 
es für besonders wichtig, hier 

schnell und verständlich über 
neue Angebote zu informieren.“
„Nach dem Bildungsportal, das 
wir 2020 für die Stadt Fürth ent-
wickelt haben, ist der Newslet-
ter der nächste große Schritt zu 
mehr Angebotstransparenz vor 
Ort“, ergänzt der Leiter des Bil-
dungsbüros, Veit Bronnenmeyer.
Der Newsletter ist zudem eben-
so wie das Portal auch als Unter-
stützung für Fachleute gedacht, 
die in verschiedenen Organisa-
tionen und Zusammenhängen 
mit Bildungsfragen konfrontiert 
werden. 
Wer den „Bildungsblitz“ künf-
tig regelmäßig erhalten möch-
te, kann ihn auf der Webseite 
des Bildungsbüros abonnieren: 
https://bildung-fuerth.de/news-
letter/ ●

LEBEN IN FÜRTH
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Träger:  Wertstoffzentrum Veitsbronn gGmbH 
Mitglied im Diakonischen Werk Bayern

Industriestr. 14, 
90765 Fürth / Bislohe

Telefon 0911 / 30 73 2-0
Unsere Öffnungszeiten:
Mo – Fr :  9.00 – 19.00 Uhr
Sa:           9.00 – 18.00 Uhr

Gebrauchtwarenhof
Fürth / Bislohe

LEBEN IN FÜRTH

GESELLSCHAFT

„Fürther Partnerschaft für Demokratie“ lädt ein

Die „Fürther Part-
nerschaft für 
Demokratie“ för-
dert im Rahmen 
des Bundespro-

gramms „Demokratie leben!“ 
gezielt Veranstaltungen, Fort-
bildungen und andere Formen 
des zivilgesellschaftlichen Enga-
gements, die sich für eine offene 
und demokratische Gesellschaft 
einsetzen. Im Rahmen eines Ak-
tions- und Initiativfonds kön-
nen durch gezielte Finanzierung 
Maßnahmen oder Einzelprojekte 
unterstützt werden.
Für den Förderzeitraum im Jahr 

2022 können noch bis 7. Janu-
ar Projektanträge eingereicht 
werden. Dazu stellt die loka-
le Koordinierungsstelle einen 

Projektantrag bereit. Die Ziele 
müssen darin klar und eindeu-
tig folgenden Leitgedanken ent-

sprechen: Demokratiebildung 
und Partizipation, Extremismus 
vorbeugen, Populismus, Rassis-
mus und menschenfeindliche 
Tendenzen entlarven und vor-
beugen, Stärkung der Integra-
tionskräfte oder Stärkung des 
sozialen Zusammenhalts.
Alle Infos über die Vorschriften 
und Regularien zur Teilnahme 
stehen auf der Homepage der 
Koordinierungsstelle zur „Für-
ther Partnerschaft für Demokra-
tie“ unter www.demokratie-fu-
erth.de/projektfoerderung. ●

MAP! Möglichkeiten – Arbeit – Perspektiven
Der Integrationsfachdienst (IFD 
gGmbH) unterstützt Menschen 

mit Behinderung im Arbeits-
leben und bietet diesbezüglich 

das Projekt MAP! an. Es richtet 
sich an Menschen über 50, die 
nicht unbedingt schwerbehin-
dert sind oder eine Gleichstel-
lung haben, jedoch von Be-
hinderung bedroht sind und 
aufgrund ihrer Lebenssituation 
oder der Lage auf dem regio-
nalen Arbeitsmarkt Schwierig-
keiten haben, einen geeigneten 
Arbeitsplatz zu finden.
Nähere Informationen unter der 
Rufnummer 32 38 99-112 oder 
per Mail an rafael.jaremko@
ggmbh.de. ●

Freiwilligen Zentrum Fürth geht in die Winterpause
Das Freiwilligen Zentrum Fürth 
geht dieses Jahr coronabedingt 
eine Woche eher in die Winter-
pause und ist vom 20. Dezem-

ber bis 7. Januar geschlossen. 
Das Büro ist dann wieder ab 
Montag, 10. Januar, erreichbar. 
Weitere Informationen gibt es 

auf der FZF-Homepage: www.
freiwilligenzentrum-fuerth.de. ●
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GESUNDHEIT UND KLINIKUM

Besucherstopp am Klinikum Fürth

Im Klinikum Fürth sind seit 
Kurzem Patientenbesuche 
bis auf wenige Ausnahmen 
nicht mehr möglich. Hin-
tergrund sind die rasant 

steigenden Corona-Fallzahlen. 
„Wir verhängen den Besucher-
stopp, um so das Risiko, dass 
sich das Virus im Haus durch 
Besucher verbreiten kann und 
sich Patienten und unser Perso-
nal anstecken, zu minimieren“, so 
Dr. Manfred Wagner, Pandemie-
beauftragter des Klinikum Fürth. 
Ausnahmen für die Kinderklinik: 
Begleitpersonen bei Patienten in 
der Kinderklinik zählen nicht als 
Besucher. In der Notaufnahme ist 
nur eine Begleitperson zugelas-
sen. Pro Patient ist eine Besuchs-
person pro Tag aus dem enge-
ren Familienkreis für maximal 
eine Stunde zwischen 14 und 18 
Uhr erlaubt, wenn sie unabhän-

gig vom Impf-/Genesungsstatus 
einen negativen Antigen-Schnell-
test vorweisen kann. Ungeimpfte 
Kinder sind als Besucher nicht 
zugelassen. Handelt 
es sich um Besuche 
(als Geschwisterkind) 
in der Kinderklinik, 
sind Ausnahmen nach 
Rücksprache mit dem 
behandelnden Arzt 
möglich. 
Ausnahme für die Geburtshilfe: 
Werdende Väter oder eine fest 
benannte Person dürfen bei der 
Geburt im Kreißsaal dabei sein, 
wenn sie unabhängig vom Impf-/
Genesungsstatus einen negati-
ven Antigen-Schnelltest vorwei-
sen können. Auf der Wochen-
bett-Station ist pro Tag unter 
Einhaltung der Zwei-G-Regel plus 
Antigen-Schnelltest maximal ein 
Besucher pro Patientin und pro 

Zimmer für maximal eine Stunde 
zwischen 14 und 18 Uhr erlaubt.
Für Angehörige von sterbenden 
Patienten sowie auf der Pallia-

tiv- und Intensivstati-
on gelten Sonderrege-
lungen. Besuche sind 
hier nach Rücksprache 
mit dem Stationsper-
sonal möglich, wenn 
sie unabhängig vom 

Impf-/Genesungsstatus einen 
negativen Antigen-Schnelltest 
vorweisen können.
Ambulante Patienten: Sprech-
stundenpatienten haben Zugang 
zum Klinikum, müssen sich je-
doch auch an der Eingangskont-
rolle melden. Die Regelungen für 
Patienten in den Sprechstunden 
der Abteilungen sind angelehnt 
an die Regelungen in ambulante 
Arztpraxen. ●

Gewinnspiel geht in die Verlängerung

Herz-Kreislauf-Er-
krankungen zäh-
len nach wie vor 
zur häufigsten 
Todesursache in 

Deutschland, etwa 20 Prozent 
aller Sterbefälle sind auf den 
plötzlichen Herztod zurückzu-
führen. Um für die schnelle Hilfe 
in Notfallsituationen zu sensibi-
lisieren, haben die Gesundheits-
regionenPlus der Stadt und des 

Landkreises Fürth im Rahmen 
der Herzwochen zum Gewinn-
spiel „Wo hängt der nächste 
AED?“ aufgerufen. Die Aktion geht 
nun in die Verlängerung: Bürge-
rinnen und Bürger können noch 
bis Sonntag, 9. Januar, öffentlich 
zugängliche Laien-Defibrillatoren 
etwa in Einkaufszentren, Restau-
rants, Sportstätten fotografieren 
und das Bild unter https://xima.
landkreis-fuerth.de/frontend-

server/form/alias/1/Gewinn-
spiel_AED/ bzw. untenstehenden 
QR-Code hochladen. Unter allen 
Teilnehmenden werden attrakti-
ve Gewinne verlost. ●
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Hilfe im Notfall
Ärzte
Bei Lebensgefahr durch Verlet-
zungen, Erkrankungen oder bei 
Krankentransporten ist die Inte-
grierte Leitstelle (ILS) Nürnberg 
rund um die Uhr unter Telefon 
112 erreichbar. 
Ärztliche telefonische Beratung 
ist über die Rufnummer 116 117 
möglich.
Für gehfähige Patienten steht 
Montag, Dienstag, Donners-
tag von 18 bis 21 Uhr, Mittwoch 
und Freitag von 17 bis 21 Uhr 

sowie Samstag Sonntag und 
an Feiertagen von 9 bis 21 Uhr 
die Ärztliche Bereitschaftspra-
xis der Kassenärztlichen Ver-
einigung Bayerns auf dem Ge-
lände des Klinikums Fürth im  
Gesundheitszentrum oberhalb 
der Strahlentherapie, Jakob-
Henle-Straße 1, zur Verfügung. 
Zugang über den Haupteingang 
oder einen seitlichen Zugang 
rechts davon. Bitte die Versi-
chertenkarte nicht vergessen! 
Hausbesuche werden nur bei 

bettlägerigen Patienten durch-
geführt (über Einsatzzentrale, 
Telefon 116 117).
Ärztlicher Akut-Dienst für Pri-
vatpatienten und Selbstzahler – 
Priv AD, Telefon (01805) 30 45 05 
(14 Cent pro Minute aus dem 
deutschen Festnetz, Mobilfunk-
preise gegebenenfalls abwei-
chend).
Zahnärzte
Der zahnärztliche Bereitschafts-
dienst (Anwesen heit in der Pra-
xis) wird von 10 bis 12 Uhr und 
von 18 bis 19 Uhr, 
am Samstag, 11., und Sonntag, 
12. Dezember, von Zahnärztin Dr. 
Andrea Harman-Lakatos, Helm-
platz 1, Telefon 77 02 17,
am Samstag, 18., und Sonntag, 
19. Dezember, von Zahnarzt Dr. 
Werner Gleiss, Karlstraße 13, Te-
lefon 77 77 22, wahrgenommen.
Ambulanter Krisendienst
Der Krisendienst Mittelfranken 
– Hilfe für Menschen in seeli-
schen Notlagen – ist täglich von 
9 bis 24 Uhr unter der kosten-
losen bayernweit einheitlichen 
Rufnummer (0800) 655 30 00 zu 
erreichen. Die Adresse ist: Hes-
sestraße 10, 90443 Nürnberg.
Hilfen in der Krise
Der Sozialpsychiatrische Dienst 
bietet Beratung und Begleitung 
für Menschen mit seelischen 
Problemen, psychischen Er-
krankungen, Suizidgedanken 
und in Krisensituationen sowie 
für Angehörige und Freunde und 
Menschen über 60. Montag bis 
Freitag von 8 bis 17 Uhr nach te-
lefonischer Kontaktaufnahme/
Voranmeldung unter 97 56 67-0, 
Frankenstraße 12, 90762 Fürth. ●

ANZEIGE
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1 Apotheke im  
Bahnhof-Center 
Gebhardtstraße 2,  
90762 Fürth, Tel. 74 96 74

2 Adler-Apotheke
Theodor-Heuss-Straße 2,  
90765 Fürth-Stadeln,  
Tel. 97 68 56 90

3 West-Apotheke
Komotauer Straße 45, 
90766 Fürth, Tel. 73 18 54

4 Apotheke am  
Kieselbuehl 
Hansastraße 5, 
90766 Fürth, Tel. 73 10 53

5 St.-Pauls-Apotheke
Amalienstraße 57, 
90763 Fürth, Tel. 77 14 83

6 Bavaria-Apotheke
Schwabacher Straße 155, 
90763 Fürth, Tel. 71 24 91

7 Hirsch-Apotheke
Rudolf-Breitscheid-Straße 1, 
90762 Fürth, Tel. 77 49 26

8 Jakobinen-Apotheke
Nürnberger Straße 67, 
90762 Fürth, Tel. 70 68 67

8 Apotheke zur grünen  
Schlange 
Kapellenplatz 1,  
90768 Fürth-Burgfarrnbach, 
Tel. 75 17 41

10 Mohren-Apotheke 
König straße 82,  
90762 Fürth, Tel. 77 01 96

11 Apotheke am Prater
Erlanger Straße 63, 
90765 Fürth, Tel. 790 69 31 
12 Alpha-Apotheke
Schwabacher Straße 265, 
90763 Fürth, Tel. 971 22 38

12 Frosch-Apotheke
Vacher Straße 462,  
90768 Fürth-Vach,  
Tel. 765 86 38

13 ABF-Apotheke  
Königswarterstraße 
Königswarterstraße 18, 
90762 Fürth, Tel. 72301150

14 Kleeblatt-Apotheke
Hirschenstraße 1, 
90762 Fürth, 780 65 65

15 Poppenreuther  
Apotheke
Hans-Vogel-Straße 52/54, 
90765 Fürth, Tel. 21 07 03 85

15 Apotheke am Europa-
kanal
Kurt-Scherzer-Straße 4, 
90768 Fürth, Tel. 60 35 33
16 Medicon Apotheke
Schwabacher Straße 46, 
90762 Fürth, Tel. 376 56 60

17 Apotheke im Forum
Bahnhofplatz 6, 
90762 Fürth, Tel. 50 72 01 30

18 Dürer-Apotheke
Riemenschneiderstraße 5, 
90766 Fürth, Tel. 73 54 00

19 ABF-Apotheke  
Gebhardtstraße
Gebhardtstraße 28,  
90762 Fürth, Tel. 72301100

20 Altstadt-Apotheke
Geleitsgasse 6,  
90762 Fürth, Tel. 77 96 82

21 Friedrich-Apotheke
Friedrichstraße 12, 
90762 Fürth, Tel. 77 16 25

22 Apotheke am  
Stadtwald
Heilstättenstraße 103, 
90768 Fürth-Oberfürberg, 
Tel. 72 27 45
22 Ronhof-Apotheke
Ronhofer Weg 16, 
90765 Fürth, Tel. 790 77 00

23 Aesculap-Apotheke
Waldstraße 36,  
90763 Fürth,  
Tel. 766 83 20

24 Malzböden- 
Apotheke
Schwabacher Straße 106, 
90763 Fürth, Tel. 81 01 41 00

Tagesaktuelle Änderungen unter: www.blak.de

Mittwoch 8.12.2021 Apotheke 11

Donnerstag 9.12.2021 Apotheke 12

Freitag 10.12.2021 Apotheke 13

Samstag 11.12.2021 Apotheke 14

Sonntag 12.12.2021 Apotheke 15

Montag 13.12.2021 Apotheke 16

Dienstag 14.12.2021 Apotheke 17

Mittwoch 15.12.2021 Apotheke 18

Donnerstag 16.12.2021 Apotheke 19

Freitag 17.12.2021 Apotheke 20

Samstag 18.12.2021 Apotheke 21

Sonntag 19.12.2021 Apotheke 22

Montag 20.12.2021 Apotheke 23

Dienstag 21.12.2021 Apotheke 24

Mittwoch 22.12.2021 Apotheke 1

Donnerstag 23.12.2021 Apotheke 2

Apotheken-Nachtdienste
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S 1 Bamberg 
Forchheim 
Erlangen 
Fürth Hauptbahnhof 
Nürnberg Hauptbahnhof 
Lauf (links Peg) 
Hersbruck (links Peg) 
Hartmannshof

S 6 Nürnberg Hauptbahnhof 
Fürth Hauptbahnhof 
Siegelsdorf 
Neustadt a.d. Aisch

RE 10 Nürnberg Hauptbahnhof 
Neustadt a.d. Aisch 
Dettelbach

RE 20
+weitere

Nürnberg Hauptbahnhof 
Fürth Hauptbahnhof 
Erlangen 
Forchheim 
Bamberg

RB 11 Fürth Hauptbahnhof 
Cadolzburg

RB 12 Nürnberg Hauptbahnhof 
Fürth Hauptbahnhof 
Siegelsdorf 
Markt Erlbach

U 1 Hardhöhe 
Langwasser Süd

171 Eigenes Heim bzw. 
Vach Nord 
Klinikum 
Hardhöhe 
Unterfürberg 
Oberfürberg

172 Fürth Hauptbahnhof 
Klinikum 
Burgfarrnbach

173 Jakobinenstr. 
Stadeln 
Atzenhof

Regionalverkehr

112 Fürth Hauptbahnhof 
Zirndorf  
Roßtal

113 Nürnberg Rothenburger Str.  
Großhabersdorf 
Rügland-Unternbibert

121 Vach Bahnhof 
Veitsbronn 
Langenzenn

125 Fürth Rathaus 
Siegelsdorf

126 Fürth Klinikum 
Obermichelbach 
Siegelsdorf 
Cadolzburg

wird nur zeitweise bedient

174 Jakobinenstr. 
Stadeln 
Am Vacher Markt

175 Vach Nord 
Eigenes Heim 
Klinikum 
Rathaus 
Poppenreuth 
Stadtgrenze

176 Hardhöhe 
Manfred-Roth-Str. 
Hardhöhe

177 Europaallee 
infra 
Rathaus 
Rudolf-Schiestl-Str.

178 Weiherhof bzw. Waldkranken-
haus bzw. Heilstättensiedlung 
Eschenau 
Ronhof 
Am Mühlweg

179 Fürth Süd 
Kalb-Siedlung bzw. 
Europaallee 
Rathaus 
Bislohe 
Großgründlach bzw. 
Nürnberg Am Wegfeld

189 Fürth Hauptbahnhof 
Stadthalle 
Conrad-Stutz-Weg

31
Großgründlach 
Nürnberg Am Wegfeld 
Herrnhütte

33
Fürth Hauptbahnhof 
Hans-Vogel-Str. 
Höfles 
Nürnberg Am Wegfeld 
Flughafen

37
Fürth Hauptbahnhof 
Stadtgrenze 
Nürnberg Heilig-Geist-Spital

38
Stadtgrenze 
Maximilianstr. 
Nürnberg Virnsberger Str.

39
Fürth Hauptbahnhof 
Rathaus 
Nürnberg Maximilianstr.

67
Fürth Hauptbahnhof 
Nürnberg Röthenbach 
Frankenstr.

70
Nürnberg Gustav-Adolf-Str. 
Zirndorf Kneippallee

71
Nürnberg Gustav-Adolf-Str. 
Oberasbach Linder Siedlung

72
Nürnberg Gustav-Adolf-Str 
Zirndorf Realschule

73
Stadtgrenze 
Nürnberg Gustav-Adolf-Str.

290 Erlangen 
Großgründlach 
Boxdorf 
Nürnberg Am Wegfeld

174173
Maxstr.

Maxstr.
Süd

Hirschenstr.
Unterfürberg
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Am Schreiberholz
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Max-
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Am Mühlweg
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126
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Veitsbronn
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121

CadolzburgRB 11
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Lauf (links Peg)
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S 1

S 6
Nürnberg Hbf
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Nürnberg Hbf
Plärrer

U 1

Siegelsdorf125

Roßtal
Zirndorf112

Rügland-Unternbibert
Großhabersdorf113

Zirndorf Kneippallee70

Frankenstr.
Röthenbach
Gebersdorf

67

Oberasbach Linder Siedlung71
Zirndorf Realschule72 Rothenburger Str.113

Gustav-Adolf-Str.
70 71 72 73

Am Wegfeld
Boxdorf290

Erlangen290

Am Wegfeld
Boxdorf179

Maximilianstr.
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31

Flughafen
Am Wegfeld33
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Heilig-Geist-Spital
Kriegsopfersiedlung37

Bamberg
Forchheim
Erlangen

S 1

Siegelsdorf
Neustadt a.d. Aisch

S 6

+weitere
Bamberg
Forchheim
Erlangen

RE 20

Dettelbach
Kitzingen
Neustadt a.d. Aisch

Markt Erlbach
Siegelsdorf

RE 10

RB 12
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174171 175
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174 Jakobinenstr. 
Stadeln 
Am Vacher Markt

175 Vach Nord 
Eigenes Heim 
Klinikum 
Rathaus 
Poppenreuth 
Stadtgrenze

176 Hardhöhe 
Manfred-Roth-Str. 
Hardhöhe
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infra 
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Rudolf-Schiestl-Str.
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Ronhof 
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179 Fürth Süd 
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Rathaus 
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Nürnberg Am Wegfeld

189 Fürth Hauptbahnhof 
Stadthalle 
Conrad-Stutz-Weg

31
Großgründlach 
Nürnberg Am Wegfeld 
Herrnhütte

33
Fürth Hauptbahnhof 
Hans-Vogel-Str. 
Höfles 
Nürnberg Am Wegfeld 
Flughafen

37
Fürth Hauptbahnhof 
Stadtgrenze 
Nürnberg Heilig-Geist-Spital

38
Stadtgrenze 
Maximilianstr. 
Nürnberg Virnsberger Str.

39
Fürth Hauptbahnhof 
Rathaus 
Nürnberg Maximilianstr.

67
Fürth Hauptbahnhof 
Nürnberg Röthenbach 
Frankenstr.

70
Nürnberg Gustav-Adolf-Str. 
Zirndorf Kneippallee

71
Nürnberg Gustav-Adolf-Str. 
Oberasbach Linder Siedlung

72
Nürnberg Gustav-Adolf-Str 
Zirndorf Realschule

73
Stadtgrenze 
Nürnberg Gustav-Adolf-Str.

290 Erlangen 
Großgründlach 
Boxdorf 
Nürnberg Am Wegfeld
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Vestner
Weg
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Breslauer
Str.
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Schule
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bach Ost
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Str.

Sper-
lingstr.
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Weiherstr. Balbierer-
str.

Gerhart-
Hauptmann-

Str.

Pfeifer-
str.

Adalbert-
Stifter-

Str.

Höfener
Spange

Vers-
hofenstr.

Thomas-
Mann

Str.

Fuchsstr.
Händelstr.

Cineplex
Fürth
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Str.
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Mondstr.

Luisenstr.Rosenstr.

Coubertinstr.

Brünnleinsweg

Saatweg

Graf-
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Brücke
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Fronmüllerstr.
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Dr.-Frank-Str.
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Schilfweg
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Karl-
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Str.
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Im Stöckig
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Jenaer Str.

Erfurter Ring
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Braunsbach
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Sack Nord
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Boxbergweg

Leibnizstr.
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Marburger Str.
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Poppenreuth
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Hermannstädter Str.
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Streng-Str.

Am Weidiggraben
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Hafenbrücke West

Bauhof

Flachslander Str.

Hans-Born-
kessel-Str.

Strudelweg

Stadthalle Süd

Ritter-von-
Aldebert-Str.

Pillauer Str.

Manfred-
Roth-Str.

Ronhof

Am Grünerpark

Sportpark
Ronhof

Dieselstr.

Stein-
gartenweg

Ronhof
Feuerwehrhaus

Alte
Reutstr.

Heimgartenstr.

Bremerstaller Wiesen

Eigenes Heim

Taubenweg

Waldringstr.

Weikershof Süd

Fürth Süd

Asternstr.

Seeackerstr.

Friedhof

Holzstr.

Flößaustr.

Saarburger Str.

Kaiserstr.

Herderstr.

Weigmann-
str.

Kranichstr.

Hans-
Böckler-Str.

Kurgartenstr.

Steuben-
str.

Poppen-
reuther Str.

Friedhof
Nordeingang Storchenstr.

Kronach Mitte

Am Schallerseck

Steinacher Str.

Am Steig
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Schule
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Hauptstr.
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Gebr.-Grimm-Str.

Hans-Sachs-Str.

Kulturforum
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Soldnerstr.

Stiftungsstr.

Berlinstr.

Jakob-Henle-Str./
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Robert-Koch-Str.

Leyh
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weg
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Rudolf-
Schiestl-Str.
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Karl-Martell-Str.
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str.

Riemenschneiderstr.
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Conrad-Stutz-Weg
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Str.
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Wagner-Str.
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str.

Flurstr.

Zeppe-
linstr.
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str.
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weg
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West
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Ost
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Vogel-Str.
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Str.

Mathildenstr.
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Benno-Strauß-Str.
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Kennedy-Str.
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Sigmundstr.
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b. Schweinau
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bacher Str.
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Siegelsdorf
Cadolzburg
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Nürnberg Hbf

S 1

S 6
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U 1
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Roßtal
Zirndorf112
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Zirndorf Kneippallee70
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Röthenbach
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Oberasbach Linder Siedlung71
Zirndorf Realschule72 Rothenburger Str.113

Gustav-Adolf-Str.
70 71 72 73

Am Wegfeld
Boxdorf290

Erlangen290
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Boxdorf179

Maximilianstr.
Stadtgrenze38

Maximilianstr.
Virnsberger Str.38

Herrnhütte
Am Wegfeld
Boxdorf

31

Flughafen
Am Wegfeld33

Maximilianstr.39

Heilig-Geist-Spital
Kriegsopfersiedlung37
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Forchheim
Erlangen

S 1

Siegelsdorf
Neustadt a.d. Aisch

S 6

+weitere
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RE 20
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RE 10

RB 12
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172 189
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38

U 1
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178
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121
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Stand: 12.12.2021
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
und 14. Bayerische Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung 
(14. BayIfSMV)
Widerruf der Allgemeinverfügung 
vom 25.10.2021 zur täglichen Tes-
tung von Schülerinnen und Schülern 
sowie Maskenpflicht bei Auftreten 
eines positiven Coronatests in einer 
Klasse bzw. einem Kurs
Die Stadt Fürth erlässt folgende 
Allgemeinverfügung:
1. Die Allgemeinverfügung der Stadt 
Fürth vom 25.10.2021 zur täglichen 
Testung von Schülerinnen und Schü-
lern sowie Maskenpflicht bei Auftre-
ten eines positiven Coronatests in einer 
Klasse bzw. einem Kurs wird widerru-
fen.
2. Die sofortige Vollziehung der Ziffer 
1 dieser Allgemeinverfügung wird an-
geordnet.
3. Diese Allgemeinverfügung gilt gem. 
Art. 41 Abs. 4 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) 
am 17.11.2021 als bekanntgeben 
und wird mit Bekanntgabe wirksam. 
Die Bekanntmachung erfolgt durch 
die Veröffentlichung des Tenors im 
Internet (Art. 27a BayVwVfG) am 
16.11.2021. 
Hinweis:
Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des Baye-
rischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) ist nur der verfügende 
Teil einer Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die Allge-
meinverfügung liegt mit Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung bei der 
Stadt Fürth, Amt für Umwelt, Ord-
nung und Verbraucherschutz, Schwa-
bacher Str. 170, 90763 Fürth, Zim-
mer 3.07, aus. Sie kann während der 
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. Bitte vereinbaren Sie hierzu 
einen Termin unter oa@fuerth.de oder 
Telefon 0911 974 1470.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach ihrer Be-
kanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht 

Ansbach, 91522 Ansbach, schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zuge-
lassenen Form.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.
bayern.de).
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig.
Fürth, 16. November 2021, STADT 
FÜRTH
Im Auftrag
Tölk, Verwaltungsdirektor

Jahresabschluss und Lagebericht 
2020 des Kommunalen Betriebs 
für Informationstechnik (Kom-
munalBIT), Anstalt des öffentli-
chen Rechts, gemeinsames Kom-
munalunternehmen der Städte 
Erlangen, Fürth, Schwabach und 
des Zweckverbands Informa-
tionstechnik Franken
Der Kommunale Betrieb für Informa-
tionstechnik (KommunalBIT), Anstalt 
des öffentlichen Rechts, gemeinsames 
Kommunalunternehmen der Städte 
Erlangen, Fürth, Schwabach und des 
Zweckverbandes Informationstechnik 
Franken, teilt mit, dass der Jahresab-
schluss zum 31. Dezember 2020 vom 
Verwaltungsrat nach Kenntnisnahme 
und Diskussion des Prüfungsberichts 
festgestellt wurde.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Conrad GmbH erteilte für den Jahres-
abschluss 2020 und den Lagebericht 
am 30. April 2021 den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk. Der 
Bestätigungsvermerk lautet wie folgt:
Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss des 

Kommunalen Betriebs für Informa-
tionstechnik „KommunalBIT“ AöR 
– bestehend aus der Bilanz zum 31. 
Dezember 2020 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. 
Dezember 2020 sowie dem Anhang, 
einschließlich der Darstellung der Bi-
lanzierungs- und Bewertungsmethoden 
– geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht des Kommunalen Be-
triebs für Informationstechnik „Kom-
munalBIT“ AöR für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. De-
zember 2020 geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund 
der bei der Prüfung gewonnenen Er-
kenntnisse
entspricht der beigefügte Jahresab-
schluss in allen wesentlichen Belan-
gen den Vorschriften der Verordnung 
über Kommunalunternehmen des 
Bundeslandes Bayern i. V. m den ein-
schlägigen deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage des Unternehmens zum 31. 
Dezember 2020 sowie seiner Ertragsla-
ge für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage des Unternehmens. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser La-
gebericht in Einklang mit dem Jahres-
abschluss, entspricht den Vorschriften 
der Verordnung über Kommunalunter-
nehmen des Bundeslandes Bayern und 
stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar.
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklä-
ren wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungs-
mäßigkeit des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts geführt hat.
Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts in 
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Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im 
Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts“ 
unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Überein-
stimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vor-
schriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Verwaltungsrates für 
den Jahresabschluss und den Lage-
bericht
Die gesetzlichen Vertreter sind ver-
antwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den Vorschrif-
ten der Verordnung über Kommu-
nalunternehmen des Bundeslandes 
Bayern in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahres-
abschluss unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, 
die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig 
bestimmt haben, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 
der frei von wesentlichen – beabsichtig-
ten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlus-
ses sind die gesetzlichen Vertreter da-
für verantwortlich, die Fähigkeit des 
Unternehmens zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren haben sie die Verantwor-
tung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit, sofern einschlägig, an-
zugeben. Darüber hinaus sind sie da-
für verantwortlich, auf der Grundlage 
des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Ver-
treter verantwortlich für die Aufstel-
lung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Unternehmens vermittelt sowie 
in allen wesentlichen Belangen mit 
dem Jahresabschluss in Einklang steht, 
den Vorschriften der Verordnung über 
Kommunalunternehmen des Bun-
deslandes Bayern entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünfti-
gen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie 
als notwendig erachtet haben, um die 
Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der Verordnung über 
Kommunalunternehmen des Bundes-
landes Bayern zu ermöglichen, und um 
ausreichende geeignete Nachweise für 
die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich 
für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses des Unternehmens zur 
Aufstellung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts.
Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Jahresabschluss als Ganzes frei von we-
sentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Unternehmens vermittelt sowie in al-
len wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss sowie mit den bei der 
Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den Vorschriften 
der Verordnung über Kommunal-

unternehmen des Bundeslandes Bay-
ern entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestä-
tigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung 
stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtig-
keiten resultieren und werden als we-
sentlich angesehen, wenn vernünfti-
gerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses und 
Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflicht-
gemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung.
Darüber hinaus
identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher – beabsichtigter 
oder unbeabsichtigter – falscher Dar-
stellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf 
diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage 
für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri-
sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.
gewinnen wir ein Verständnis von dem 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem 
und den für die Prüfung des Lagebe-
richts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlun-
gen zu planen, die unter den gegebenen 
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Umständen angemessen sind, jedoch 
nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme des 
Unternehmens abzugeben.
beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden 
sowie die Vertretbarkeit der von den 
gesetzlichen Vertretern dargestellten 
geschätzten Werte und damit zusam-
menhängenden Angaben.
ziehen wir Schlussfolgerungen über die 
Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten 
Prüfungsnachweise, ob eine wesentli-
che Unsicherheit im Zusammenhang 
mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Unternehmens zur 
Fortführung der Unternehmenstätig-
keit aufwerfen können. Falls wir zu 
dem Schluss kommen, dass eine we-
sentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsver-
merk auf die dazugehörigen Angaben 
im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls die-
se Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizie-
ren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks 
erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass das 
Unternehmen seine Unternehmens-
tätigkeit nicht mehr fortführen kann.
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, 
den Aufbau und den Inhalt des Jahres-
abschlusses einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss die 
zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle 
und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Unternehmens vermittelt.
beurteilen wir den Einklang des Lage-
berichts mit dem Jahresabschluss, sei-
ne Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des 

Unternehmens.
führen wir Prüfungshandlungen zu den 
von den gesetzlichen Vertretern darge-
stellten zukunftsorientierten Angaben 
im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-
chender geeigneter Prüfungsnachweise 
vollziehen wir dabei insbesondere die 
den zukunftsorientierten Angaben von 
den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen 
nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein 
eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein er-
hebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abwei-
chen.
Wir erörtern mit den für die Über-
wachung Verantwortlichen unter an-
derem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie be-
deutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger Mängel im inter-
nen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen.“
Aufgrund der Aufgabenstruktur des 
Unternehmens wurde ein ausgegliche-
nes Jahresergebnis erzielt. Deshalb war 
keine Beschlussfassung über die Ver-
wendung eines Jahresgewinnes, -ver-
lustes notwendig.
Der Jahresabschluss und der Lagebe-
richt für das Geschäftsjahr 2020 liegen 
in der Zeit vom 10. Dezember 2021 
bis 20. Dezember 2021 in der Bürger-
information der Stadt Fürth (Rathaus, 
Königstraße 86) während der üblichen 
Publikumsverkehrszeiten zur Einsicht-
nahme aus.

Sperrzeit in der Silvesternacht
Die Sperrzeit für Schank- und Speise-
wirtschaften sowie für öffentliche Ver-
gnügungsstätten ist gemäß § 7 Abs. 2 
Nr. 1 der Bayerischen Gaststättenver-
ordnung in der Nacht zum 1. Januar 
aufgehoben. 

Fürth, 12. November 2021, STADT 
FÜRTH
Im Auftrag

Kreitinger, Berufsmäßiger Stadtrat

Führerschein ungültig
Der am 16. Juli 1996 von der Stadt 
Fürth ausgestellte Führerschein der 
Klasse 3, sowie der darin eingeschlos-
senen Fahrerlaubnisklassen, Listen-
nummer 000937/96, wird für ungültig 
erklärt.
Fürth, 15. November 2021, STADT 
FÜRTH
Gleißner, Straßenverkehrsamt

Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
und 15. Bayerische Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung 
(15. BayIfSMV)
Änderung der Allgemeinverfügung 
der Stadt Fürth vom 7. Juni 2021 zur 
Festlegung öffentlicher Verkehrsflä-
chen der Fürther Innenstadt in Bezug 
auf Alkoholkonsumverbot, zuletzt ge-
ändert am 28. Oktober 2021
Die Stadt Fürth erlässt folgende 
Allgemeinverfügung:
1. Änderung der Allgemeinverfügung 
der Stadt Fürth vom 07.06.2021, zu-
letzt geändert am 28.10.2021
In Nr. 2 der Allgemeinverfügung, letz-
ter Satz, wird das Datum „24.11.2021“ 
durch das Datum „15.12.2021“ ersetzt.
2. Bekanntgabe
Diese Allgemeinverfügung gilt gem. 
Art. 41 Abs. 4 des Bayerischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) 
am 24.11.2021 als bekanntgeben 
und wird mit Bekanntgabe wirksam. 
Die Bekanntmachung erfolgt durch 
die Veröffentlichung des Tenors im 
Internet (Art. 27a BayVwVfG) am 
24.11.2021. 
Hinweise:
1. Die Anordnung ist gemäß § 28a 
Abs. 1 Nrn. 2 und 9 i. V. m. § 28 Abs. 
3 und § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollzieh-
bar. Rechtsbehelfe haben daher keine 
aufschiebende Wirkung.
2. Nach Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des Bay-
erischen Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(BayVwVfG) ist nur der verfügende 
Teil einer Allgemeinverfügung öffent-
lich bekannt zu machen. Die Allge-
meinverfügung liegt mit Begründung 
und Rechtsbehelfsbelehrung bei der 
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Stadt Fürth, Amt für Umwelt, Ord-
nung und Verbraucherschutz, Schwa-
bacher Straße 170, 90763 Fürth, Zim-
mer 3.07, aus. Sie kann während der 
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen 
werden. Bitte vereinbaren Sie hierzu 
einen Termin unter oa@fuerth.de oder 
Telefon (0911) 974-1470.
Gründe:
I.
Mit Allgemeinverfügung vom 
07.06.2021, zuletzt geändert durch 
Allgemeinverfügung vom 28.10.2021, 
hat die Stadt Fürth die öffentlichen 
Verkehrsflächen in der Innenstadt 
festgelegt, auf welchen das Alkohol-
konsumverbot (nun § 14 Abs. 2 der 
15. BayIfSMV) gilt.
Die Befristung der Allgemeinverfügung 
soll nun an die derzeitige Geltungsdau-
er der 15. BayIfSMV, also bis einschl. 
15.12.2021, angepasst werden.
II.
1. Die Stadt Fürth ist für den Erlass 
dieser Allgemeinverfügung sachlich 
und örtlich zuständig (§ 28 Abs. 1 Satz 
1 i. V. m. § 28a Abs. 1 Nrn. 2 und 9 
und § 32 IfSG, § 14 Abs. 2 der 15. 
BayIfSMV und § 65 Satz 1 Zuständig-
keitsverordnung - ZustV; Art. 3 Abs. 1 
Nr. 1 Bayerisches Verwaltungsverfah-
rensgesetz - BayVwVfG). 
2. Rechtsgrundlage für die Anord-
nung der Ziffer 1 ist § 14 Abs. 2 der 
15. BayIfSMV. Die Wirksamkeit der 
Allgemeinverfügung wurde an die die 
derzeitige Geltungsdauer der 15. Bay-
IfSMV, also bis einschl. 15.12.2021 
angepasst.
3. Ziffer 2 dieser Allgemeinverfügung 
beruht auf Art. 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 
4 Sätze 1 und 2 BayVwVfG i. V. m. 
Art. 51 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen 
Landesstraf- und Verordnungsgesetzes 
(LStVG) analog. Nach Art. 41 Abs. 4 
Satz 3 BayVwVfG gilt bei der öffent-
lichen Bekanntgabe eines schriftlichen 
Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen 
nach der ortsüblichen Bekanntma-
chung als bekannt gegeben. Um zu ge-
währleisten, dass die Regelung recht-
zeitig zum angedachten Zeitraum in 
Kraft tritt, wurde von der Möglichkeit 
des Art. 41 Abs. 4 Satz 4 BayVwVfG 
Gebrauch gemacht und ein früheres 
Bekanntgabedatum gewählt. Die orts-

übliche Bekanntgabe auf regulärem 
Wege im nächsten Amtsblatt kann 
nicht abgewartet werden, auch ein 
außerplanmäßiges Amtsblatt kann 
nicht innerhalb der erforderlichen Zeit-
spanne erstellt und verteilt werden. Die 
Bekanntgabe erfolgt daher gemäß Art. 
41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Sätze 1 und 
2 BayVwVfG i. V. m. Art. 51 Abs. 3 
Satz 1 des Bayerischen Landesstraf- 
und Verordnungsgesetzes (LStVG) 
analog. Ist es gemäß Art. 51 Abs. 3 
Satz 1 LStVG zur Verhütung erhebli-
cher Gefahren für Leben, Gesundheit 
oder zum Schutz von Sachgütern er-
forderlich, eine Verordnung sofort be-
kanntzumachen und ist eine Bekannt-
machung andernfalls nicht rechtzeitig 
möglich, so kann die Verordnung auch 
im Internet, in Rundfunk oder Medien 
oder durch geeignete Kommunika-
tionsmittel wirksam bekannt gemacht 
werden. Der Wortlaut der Verordnung 
ist anschließend nachrichtlich im amt-
lichen Verkündungsorgan zu veröf-
fentlichen, soweit er nicht bereits im 
Rahmen der Bekanntmachung nach 
Satz 1 öffentlich und dauerhaft gesi-
chert nachlesbar ist. Dadurch, dass eine 
sicherheitsrechtliche Verordnung – ein 
Regelwerk zur Abwehr einer abstrakten 
Gefahr – auf dem oben beschriebenen 
Wege bekannt gemacht werden kann, 
muss dies zur Abwehr konkreter Ge-
fahren im Einzelfall erst recht gelten. 
Die Veröffentlichung erfolgt dement-
sprechend auf der Internetseite der 
Stadt Fürth; sie gilt mit dieser Veröf-
fentlichung als bekannt gegeben und 
wird damit wirksam.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Allgemeinverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach ihrer Be-
kanntgabe Klage erhoben werden bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
Ansbach, 91522 Ansbach, schriftlich, 
zur Niederschrift oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zuge-
lassenen Form.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von 
Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 

der Internetpräsenz der Bayerischen 
Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.
bayern.de). Kraft Bundesrechts wird in 
Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig.
Fürth, 24. November 2021, STADT 
FÜRTH
Im Auftrag
Kreitinger, Berufsmäßiger Stadtrat

Satzung des Beteiligungsgremi-
ums Fürther Jugendrat
Die Stadt Fürth erlässt aufgrund des 
Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. 
August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 
2020- 1-1-I), zuletzt geändert durch 
§ 1 des Gesetzes vom 9. März 2021 
(GVBI. S. 74), folgende Satzung: 
§ 1 Zielsetzung des Jugendrates 
Der Jugendrat tritt als überparteiliche, 
gewählte Interessensvertretung für die 
Anliegen der Jugend der Stadt Fürth 
ein. Er arbeitet mit dem Stadtrat und 
der Stadtverwaltung so zusammen, so 
dass eine bestmögliche Vertretung der 
Jugend gewährleistet wird. 
§ 2 Jugendrat 
1) In der Stadt Fürth besteht ein von 
der Jugend direkt gewählter Jugendrat. 
2) Der Jugendrat besteht aus 15 Mit-
gliedern, die in einem Alter zwischen 
zwölf und 21 Jahren in den Jugendrat 
gewählt werden, wobei das 21. Lebens-
jahr am ersten Tag der Wahlwoche 
noch nicht vollendet sein darf. 
3) Den gewählten Mitgliedern ste-
hen mit der bzw. dem Kommunalen 
Jugendpfleger/in und dem ersten Vor-
stand des Stadtjugendrings zwei bera-
tende Mitglieder zur Seite. 
4) Die Amtsperiode des Jugendrats be-
trägt zwei Jahre. 
5) Die Adresse des Jugendrats ist die 
der Agentur für Demokratie und Ju-
gendbeteiligung, Waagstraße 3, 90762 
Fürth (Geschäftsstelle). 
§ 3 Aufgaben und Rechte 
1) Der Jugendrat hat die Aufgabe, die In-
teressen der Jugend in der Stadt Fürth zu 
vertreten, hierfür eine Meinungsbildung 
nach demokratischen Regeln vorzuneh-
men und sich für diese einzusetzen. 
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2) Der Jugendrat unterstützt den Stadt-
rat, seine Ausschüsse und die Stadtver-
waltung in Fragen, die die Jugendli-
chen in Fürth betreffen und die in den 
Wirkungskreis der Stadt Fürth fallen. 
3) Der Jugendrat ist berechtigt, über 
den Oberbürgermeister, an den Stadt-
rat und an die Verwaltung Anträge, 
Anfragen, Empfehlungen und Stel-
lungnahmen zu jugendrelevanten An-
gelegenheiten heranzutragen. Anträge 
an den Oberbürgermeister werden den 
Stadtratsfraktionen, Stadtratsgruppen 
sowie den Einzelstadträtinnen und 
Einzelstadträten zur Kenntnis gegeben. 
Unabhängig davon hat der Jugendrat 
die Möglichkeit, über den Stadtjugend-
ring Anträge in den Ausschuss für Ju-
gendhilfe und Jugendangelegenheiten 
einzubringen. 
4) Anträge, Anfragen und Empfeh-
lungen des Jugendrates sind innerhalb 
von vier Monaten von der Verwaltung, 
dem Stadtrat bzw. den Ausschüssen zu 
behandeln und zu beantworten. Der 
Jugendrat ist zu informieren, wenn die 
Frist ausnahmsweise nicht eingehalten 
werden kann. 
5) Die Geschäftsstelle des Jugendrats 
erhält entsprechend der in der Ge-
schäftsordnung für den Stadtrat festge-
legten Ladungsfristen Sitzungsunterla-
gen zu allen öffentlichen Stadtrats- und 
Ausschusssitzungen. Hinzugerechnet 
werden jeweils der Sitzungstag sowie 
der Tag, an dem die Geschäftsstelle die 
Post erhält. 
6) Bei der Behandlung von Anträgen 
des Jugendrats und bei Angelegen-
heiten, die von wesentlichem Belang 
für die jungen Mitbürger/innen sind, 
kann dem Jugendrat im Stadtrat oder 
in einem Ausschuss auf Antrag nach 
den jeweiligen Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung die Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben werden. Ein ent-
sprechender Antrag muss unverzüg-
lich nach Kenntnisnahme der Tages-
ordnung an den Oberbürgermeister 
gestellt werden. 
7) Der Jugendrat Fürth kann sich 
über die Geschäftsstelle über jugend-
relevante Themen bei den städtischen 
Dienststellen informieren, soweit keine 
Geheimhaltungs- oder Verschwiegen-
heitspflichten bestehen. Dabei soll be-

rücksichtigt werden, dass bei Bedarf 
Beteiligungsprojekte durchgeführt 
werden können. 
8) Der Jugendrat kann auf Antrag beim 
Amt für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien, die ihm zur Verfügung gestellten 
Haushaltsmittel verwenden, um im 
Rahmen dieser, eigene Veranstaltungen 
durchzuführen. Die Verwendung der 
Mittel ist jährlich bis zum 31. März des 
Folgejahres schriftlich gegenüber dem 
Amt für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien nachzuweisen. 
9) Die Tätigkeit des Jugendrates ist eh-
renamtlich. Für die Teilnahme an den 
Sitzungen des Jugendrates, seiner Ar-
beitsgruppen und an Gesprächen dieser 
Gremien mit kommunalen oder staatli-
chen Behörden zur Wahrnehmung der 
Aufgaben gem. § 3 Nr. 1 und 2 erhält 
jedes stimmberechtigte Ratsmitglied je 
Sitzung eine Aufwandsentschädigung. 
Diese beträgt je Sitzung Euro 7,50, 
jedoch höchstens Euro 150 jährlich. 
Der/Die Jugendratsvorsitzende er-
hält zusätzlich je Kalendermonat eine 
Entschädigung in Höhe von 20 Euro, 
sein/e Stellvertreter/in erhält zusätzlich 
je Kalendermonat eine Entschädigung 
in Höhe von 10 Euro. 
§ 4 Pflichten 
1) Die gewählten Mitglieder des Ju-
gendrats verpflichten sich, das Amt 
für die Amtszeit von zwei Jahren aus-
zuüben. 
2) Der Jugendrat stellt sich auf dem 
jährlich stattfindenden Fürther Jugend-
forum vor und nimmt sich den dort 
gestellten Forderungen der Jugendli-
chen an. 
3) Der Jugendrat erstellt jährlich einen 
Geschäftsbericht. Er stellt diesen auf 
dem Fürther Jugendforum vor. 
§ 5 Wahlen 
Die Durchführung der Wahlen zum 
Jugendrat richtet sich nach den nach-
folgenden Bestimmungen. Die Stadt 
Fürth wird eine Wahlordnung erlassen, 
in der die Einzelheiten geregelt sind. 
1) Jede und jeder Einwohner/in der 
Stadt Fürth, die bzw. der das zwölfte 
aber noch nicht das 21. Lebensjahr am 
ersten Tag der Wahlwoche vollendet 
hat, ist bei der Wahl des Jugendrats 
wahlberechtigt. 
2) Jede und jeder Einwohner/in der 

Stadt Fürth, die bzw. der das zwölfte 
aber noch nicht das 21. Lebensjahr am 
ersten Tag der Wahlwoche vollendet 
hat, ist zum Mitglied des Jugendrats 
wählbar. 
3) Möchte jemand für den Jugendrat 
kandidieren, so teilt sie/er dies frist-
gerecht laut Wahlordnung der zustän-
digen Fachkraft im Amt für Kinder, 
Jugendliche und Familien mit. 
4) Wahlberechtigte haben bei der Wahl 
15 Stimmen, die sie auf die Kandidie-
renden verteilen können; dabei haben 
sie die Möglichkeit, Kandidierenden 
bis zu drei ihrer insgesamt 15 Stimmen 
zu geben. 
5) Die Stimmabgabe erfolgt online 
und in Wahllokalen. Die Art und 
Örtlichkeit legt die Stadt Fürth, Amt 
für Kinder, Jugendliche und Familien 
rechtzeitig vor dem jeweiligen Wahl-
stichtag fest. 
6) Die 15 Kandidierenden, die die 
meisten Stimmen auf sich vereinigen, 
sind gewählt. 
7) Die Wahl wird federführend vom 
Amt für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien in Kooperation und mit Unter-
stützung der entsprechenden Fachäm-
ter vorbereitet und durchgeführt. 
§6 Amtshindernisse; vorzeitige Been-
digung des Amtes 
1) Der Mitgliedschaft im Jugendrat ste-
hen eine Amtsunfähigkeit i. S. v. § 45 
StGB, sowie ein Wechsel des Haupt-
wohnsitzes in eine andere Stadt wäh-
rend der Amtsperiode entgegen. Die 
Begründung eines Zweitwohnsitzes in 
Fürth genügt nicht zur Aufrechterhal-
tung der Mitgliedschaft im Jugendrat. 
2) Wer sich geplant und vorhersehbar 
länger als drei Monate dauerhaft im 
Ausland aufhält, wird für die gesam-
te Dauer des Aufenthalts vom ersten 
Nachrücker vertreten. Verlängert sich 
ein Auslandaufenthalt, der ursprüng-
lich weniger als drei Monate dauern 
sollte, über drei Monate hinaus, so 
erfolgt die Vertretung durch den ers-
ten Nachrücker ab Bekanntwerden der 
Tatsache, dass der Dreimonatszeitraum 
überschritten wird. 
3) Der Jugendrat kann auf Antrag mit 
Dreiviertelmehrheit beschließen, dass 
die Mitgliedschaft eines Mitgliedes vor 
dem regulären Ablauf der Wahlperiode 
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endet, wenn es ohne triftigen Grund 
an mindestens drei Sitzungen des lau-
fenden Jahres nicht teilgenommen hat. 
An seine Stelle tritt der oder die Listen-
nachfolger/in.
Ein triftiger Grund liegt zum Beispiel 
bei Krankheit (mit ärztlichem Attest), 
schulischen Veranstaltungen oder be-
ruflichen Verpflichtungen vor. 
4) Weitere mögliche Amtshindernis-
se und vorzeitige Beendigungen des 
Amtes sind in der vom Jugendrat zu 
beschließenden Geschäftsordnung zu 
regeln. 
§ 7 Organe und Zusammensetzung 
Der Jugendrat setzt sich aus den folgen-
den Organen zusammen:
1) Plenum (mit kommunalem Jugend-
pfleger/in und erstem Vorstand des 
Stadtjugendrings als ständige beratende 
Mitglieder)
2) Vorstand
3) Arbeitsgruppen 
§ 8 Plenum 
Das Plenum des Jugendrats ist das 
höchste beschlussfassende Organ. 
Es besteht aus allen Mitgliedern des 
Jugendrats, sowie den beratenden 
Mitgliedern im Sinne des § 7 Nr. 1, 
welche kein Stimmrecht haben. Der 
Geschäftsgang ist in der Geschäftsord-
nung zu regeln (siehe § 11). 
§ 9 Vorstand 
1) Der Vorstand setzt sich aus der bzw. 
dem Vorsitzenden und der bzw. dem 
Stellvertretenden Vorsitzenden zusam-
men. 
2) Die Mitglieder des Jugendrats wäh-
len aus ihrer Mitte die bzw. den Vor-
sitzende/n und die bzw. den Stellvertre-
tende/n Vorsitzenden jeweils mit einer 
Mehrheit von mehr als der Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen. 
3) Der Vorstand vertritt den Jugendrat 
nach außen und beruft den Jugendrat 
zu seinen Plenarsitzungen ein. 
4) Der Vorstand sitzt den Plenarsitzun-
gen vor und leitet diese. Er wird bei 
seinen Tätigkeiten von der Geschäfts-
stelle unterstützt. 
5) Aus triftigem Grund kann der Ju-
gendrat dem/der 1. Vorsitzenden bzw. 
dem/der stellvertretenden Vorsitzenden 
des Vorstands das Misstrauen ausspre-
chen, indem er mit der Mehrheit sei-
ner Mitglieder eine Nachfolgerin/einen 

Nachfolger wählt. Ein triftiger Grund 
liegt zum Beispiel bei unentschuldig-
tem Fehlen (siehe auch § 6 Abs. 3) vor. 
§ 10 Arbeitsgruppen 
1) Der Jugendrat kann Arbeitsgruppen 
einrichten, um sich intensiver mit be-
stimmten Themen zu beschäftigen. Die 
Bildung und Auflösung erfolgen durch 
Beschluss mit einfacher Mehrheit. 
2) Die Arbeitsgruppen können weitere 
Personen, die nicht dem Jugendrat an-
gehören, an den Beratungen beteiligen. 
Außenstehende Personen, die nicht der 
Verwaltung angehören sind zur Ver-
schwiegenheit in Bezug auf interne, 
nicht allgemein zugängliche Informa-
tionen zu verpflichten. 
§ 11 Geschäftsgang 
1) Plenarsitzungen finden fünf Mal 
im Jahr statt. Arbeitsgruppen können 
sich davon unabhängig anlassbezogen 
treffen. 
2) Plenarsitzungen finden im großen 
Sitzungssaal des Fürther Rathauses 
statt. 
3) Der Jugendrat ist beschlussfähig, 
wenn alle stimmberechtigten Mitglie-
der ordnungsgemäß geladen wurden 
und mindestens die Hälfte der stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend sind. 
4) Die Plenarsitzungen des Jugendrats 
sind öffentlich, jede/r darf daran teil-
nehmen und Anträge einreichen. 
5) Der Jugendrat kann auf Vorschlag 
der/des Vorsitzenden oder eines Vier-
tels der stimmberechtigten Mitglieder 
auch durch ein datenschutz- und in-
formationssicherheitskonformes Vi-
deokonferenzsystem zu öffentlichen 
Sitzungen zusammentreten. Die Zu-
gangsdaten werden von der Geschäfts-
stelle veröffentlicht. 
6) Im Übrigen richtet sich der Ge-
schäftsgang nach der vom Jugendrat 
zu beschließenden Geschäftsordnung. 
Der Beschluss bedarf der zweidrittel 
Mehrheit der stimmberechtigten Mit-
glieder. 
§ 12 Einbindung in die Stadt Fürth 
Dem Jugendrat wird personell eine 
Geschäftsstelle zugeteilt. Diese ist im 
Amt für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien verortet. Sie soll insbesondere 
Ansprechpartner/in und Schnittstelle 
in die Stadtverwaltung sein, sowie den 
Jugendrat auf organisatorischer Ebene 

und in verfahrenstechnischen Fragen 
unterstützen und pädagogisch beglei-
ten. 
§ 13 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Fürth in Kraft. 
Vorstehende Änderungssatzung wurde 
vom Stadtrat am 21. April 2021 be-
schlossen. Sie wird hiermit ausgefertigt 
und amtlich bekannt gemacht.
Fürth, 15. November 2021, STADT 
FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Verlängerung der Veränderungs-
sperre gem. §§ 14 ff. Baugesetz-
buch (BauGB) für den Bereich 
des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplans Nr. 332b „Im 
Stöckig“, zwischen den Straßen 
In der Lohe, Im Stöckig, der Held-
straße und dem Starenweg
Die Stadt Fürth erlässt aufgrund des 
§ 14 Abs. 1 und 2. i. V. m. § 16 des 
Baugesetzbuches (BauGB) i. d. F. der 
Bek. vom 3. November 2017 (BGBl. 
I S. 3634), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 9 des Gesetzes vom 10. Septem-
ber 2021 (BGBl. I S. 4147) i. V. m. 
Art. 23 der Gemeindeordnung (GO) 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert 
durch § 1 des Gesetzes vom 9. März 
2021 (GVBl. S. 74), folgende Satzung 
über eine Veränderungssperre:
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
Bei dem Geltungsbereich der Verän-
derungssperre handelt es sich um die 
Grundstücke im Bereich des in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplans 
Nr. 332b „Im Stöckig“, zwischen den 
Straßen In der Lohe, Im Stöckig, der 
Heldstraße und dem Starenweg. Die 
genaue Abgrenzung für die Verän-
derungssperre ergibt sich aus dem in 
der beiliegenden Karte dargestellten 
Geltungsbereich. Diese Karte wird als 
Anlage zur Veränderungssperre Teil der 
Satzung.
§ 2 Rechtswirkungen der Verände-
rungssperre; Ausnahmen
Im räumlichen Geltungsbereich dürfen 
gemäß § 14 Abs. 1 BauGB 
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1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB 
nicht durchgeführt oder bauliche An-
lagen nicht beseitigt werden; 
2. erhebliche oder wesentlich wertstei-
gernde Veränderungen von Grund-
stücken und baulichen Anlagen, deren 

Veränderungen nicht genehmigungs-, 
zustimmungs- oder anzeigepflichtig 
sind, nicht vorgenommen werden.
Wenn überwiegende öffentliche Be-
lange nicht entgegenstehen, kann von 
der Veränderungssperre eine Ausnahme 

zugelassen werden. Die Entscheidung 
über Ausnahmen trifft die Baugeneh-
migungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Gemeinde (§ 14 Abs. 2 BauGB).



AMTSBLATT AMTSBLATT AMTSBLATT AMTSBLATT AMTSBLATT AMTSBLATT

Amtliche Mitteilungen der Stadt Fürth [22] 2021 vom 08. Dezember 2021  
Herausgeber: Stadt Fürth | Bürgermeister- und Presseamt | Hallstraße 2 | 90762 Fürth | Tel (0911) 974-1204

31[22] 21

§ 3 Inkrafttreten
Die Satzung über die Veränderungs-
sperre trat am 18. Dezember 2019 in 
Kraft. Sie tritt außer Kraft, sobald und 
soweit für ihren Geltungsbereich ein 
Bebauungsplan rechtsverbindlich ge-
worden ist, spätestens jedoch mit Ab-
lauf des 17. Dezember 2021.
Die Stadt Fürth verlängert den Ab-
lauf der Veränderungssperre gemäß § 
17 Abs. 1 Satz 3 BauGB um ein Jahr. 
Somit endet die Veränderungssperre 
nun spätestens jedoch mit Ablauf des 
17. Dezember 2022.
Wenn besondere Umstände es erfor-
dern, kann die Veränderungssperre 
nochmals bis zu einem weiteren Jahr 
gemäß § 17 Abs. 2 BauGB verlängert 
werden. 
Hinweis
Dauert die Veränderungssperre länger 
als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres 
Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 
1 BauGB hinaus, ist den Betroffenen 
für die dadurch entstandenen Vermö-
gensnachteile eine angemessene Ent-
schädigung in Geld zu leisten (§ 18 
Abs. 1 Satz 1 BauGB). 
Der Entschädigungsberechtigte kann 
die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei der 
Stadt Fürth beantragt (§ 18 Abs. 2 
Satz 3 BauGB). Kommt eine Eini-
gung über die Entschädigung nicht 
zustande, entscheidet die höhere Ver-
waltungsbehörde (§ 18 Abs. 2 Satz 4 
BauGB). 
Das Erlöschen eines Entschädigungs-
anspruches richtet sich nach § 18 Abs. 
3 BauGB. 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden 
unbeachtlich:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 

seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Fürth 
(Stadtplanungsamt, Hirschenstraße 2) 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. Satz 1 gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 
Abs. 2a beachtlich sind.
Fürth, 29. November 2021, STADT 
FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Stadt Fürth für das Haus-
haltsjahr 2021
Aufgrund des Art. 68 Abs. 1 in Ver-
bindung mit Art. 63 ff. der Gemein-
deordnung erlässt die Stadt Fürth 
folgende Nachtragshaushaltssatzung:
§ 1
1) Der als Anlage beigefügte Nach-
tragshaushaltsplan wird hiermit fest-
gesetzt; dadurch werden

erhöht um 
- € -

vermindert 
um - € -

und damit der Gesamtbetrag des 
Haushaltsplans einschl. des Nachtrags

gegenüber bisher 
- € -

 auf nunmehr - € 
- verändert

im Vermögens-
haushalt

2.665.830
2.665.830

0 0
104.306.385
104.306.385

106.972.215
106.972.215

im Vermögens-
haushalt

die Einnahmen
die Ausgaben

104.306.385
104.306.385

106.972.215
106.972.215

2) unverändert
3) unverändert
4) unverändert
§ 2
unverändert
§ 3
unverändert
§ 4
unverändert
§ 5
unverändert
§ 6
Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt 
mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.
II.
Vorstehende Satzung wurde vom 
Stadtrat am 27. Oktober 2021 be-
schlossen und von der Regierung von 
Mittelfranken mit Schreiben/Bescheid 

vom 15. November 2021 (GZ.: RMF-
SG12-1512-4-7-8) rechtsaufsichtlich 
genehmigt.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt 
und amtlich bekannt gemacht.
III.
Die Haushaltssatzung sowie der Nach-
tragshaushaushalt liegen gem. Art. 
65 Abs. 3 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung bis zur 
nächsten amtlichen Bekanntmachung 
einer Haushaltssatzung im Ämterge-
bäude Süd, Schwabacher Straße 170, 
Zimmer 216, innerhalb der allgemei-
nen Geschäftsstunden zur Einsicht 
bereit.
Fürth, 28. November 2021, STADT 
FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister

Satzung über Kinderspielplätze 
(Kinderspielplatzsatzung) vom 
29.11.2021
Die Stadt Fürth erlässt aufgrund von 
Art. 81 Abs. 1 Nr. 3 der Bayerischen 
Bauordnung (BayBO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. August 
2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-
B), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23. Dezember 2020 (GVBl. S. 663), 
folgende Satzung:
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Satzung gilt für private Kin-
derspielplätze im Sinne des Art. 7 Abs. 
3 Satz 1 BayBO. 
(2) Regelungen in Satzungen nach dem 
Baugesetzbuch gehen den Bestimmun-
gen nach dieser Satzung vor.
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§ 2 Begriffe
(1) Kinderspielplätze im Sinne dieser 
Satzung sind Spielplätze für Kinder 
in der Altersgruppe bis zu sechs Jah-
ren (Kleinkinder) und Spielplätze für 
Kinder von sechs bis vierzehn Jahren. 
(2) Kinderspielplätze im Sinne dieser 
Satzung sind bei der Errichtung, Än-
derung oder Nutzungsänderung von 
Gebäuden mit oder zu mehr als drei 
Wohnungen nachzuweisen. Wohnun-
gen mit einer Wohnfläche bis zu 50 m² 
nach DIN 277 Teil 1 sowie Studenten- 
und Seniorenwohnheime bleiben außer 
Ansatz.
§ 3 Lage
Kinderspielplätze sollen windge-
schützt, teils sonnenbegünstigt und 
beschattet sowie gegen öffentliche Ver-
kehrsflächen sowie andere Anlagen, wie 
Stellplätze oder Standplätze für Abfall-
behälter, ausreichend abgeschirmt an-
gelegt werden. Sie müssen für Kinder 
gefahrlos zu erreichen sein. 
Der gesamte Kleinkindbereich ein-
schließlich Anlagen (siehe § 7) ist in 
Rufnähe der Wohnungen (bis zu 100 
Meter Entfernung) herzustellen und 
muss von dort aus eingesehen werden 
können.
§ 4 Sicherung durch Dienstbarkeit
Werden Spielplätze auf einem anderen 
Grundstück als dem Baugrundstück 
nachgewiesen, so erfolgt die nötige 
dingliche Sicherung mittels Eintragung 
einer beschränkt persönlichen Dienst-
barkeit zugunsten der Stadt Fürth auf 
Kosten des Bauherrn.
§ 5 Begrünung
Kinderspielplätze sind mit Sträuchern 
einzugrünen und ab einer Größe von 
mehr als 120 m² zu durchgrünen. Zur 
Schattenspendung sollen geeignete, 
standortgerechte Bäume gepflanzt 
werden. Die Bepflanzungen dürfen 
keine Gefahr in sich bergen und keine 
giftigen Gehölze enthalten.
§ 6 Größe des Spielplatzes
Die Bruttofläche des Kinderspielplat-
zes hat je 25 m² Wohnfläche nach 
DIN 277 Teil 1 2016 (einschließlich 
Sanitärräume, Windfang und Flure 
innerhalb der Wohneinheit - NUF1- ) 
mindestens 1,5 m², jedoch mindestens 
60 m² zu betragen. Die den Kindern 
tatsächlich zur Verfügung stehende Flä-

che (nutzbare Spielfläche) darf 80 % 
der Bruttofläche nicht unterschreiten 
und weder durch Bepflanzungen noch 
durch nicht zum Spielplatz gehörenden 
Einrichtungen beschränkt werden.
§ 7 Beschaffenheit und Ausstattung 
des Spielplatzes
(1) Kinderspielplätze müssen für Kin-
der beider Altersgruppen (Kleinkinder 
bis zu sechs Jahren und Kinder von 
sechs bis 14 Jahren, vgl. § 2) geeignet 
und dementsprechend ausgestaltet 
sein.
(2) Kinderspielplätze sind mit einer ab-
gegrenzten Sandspielfläche von min-
destens 1 m² je Wohnung, jedoch in 
einer Mindestgröße von 10 m², auszu-
statten. Der Sand ist auf durchlässigem 
Untergrund in einer Höhe von min-
destens 0,40 m zu schütten. Die Sand-
spielfläche muss einen mindestens 25 
cm breiten Sitzrand aufweisen. Hierfür 
ist sitzwarmes, schnelltrocknendes und 
splitterfreies Material zu verwenden.
(3) Kinderspielplätze für mehr als fünf 
Wohnungen sind außerdem mit einem 
Gerätespielplatz auf weichem Unter-
grund (z.B. Sand, Elastikplatten) mit 
mindestens einem Spielgerät, ab 10 
Wohnungen mit mindestens zwei 
Spielgeräten und ab 15 Wohnungen 
mit mindestens drei Spielgeräten aus-
zustatten. Als Spielgeräte kommen 
insbesondere Rutschen, Wippen, 
Schaukeln, Klettergerüst, Balken, Taue, 
Brücken, Recks und Hangelanlagen in 
Betracht. Alternativ sind Kombina-
tionsgeräte mit entsprechender Anzahl 
der Spielmöglichkeiten zulässig. 
(4) Kinderspielplätze für 40 und mehr 
Wohnungen sind neben Sandspielflä-
chen und Spielgeräten mit einem Be-
reich für Ballspiele, Tischtennis oder 
sonstige Spielarten (z. B. kreatives 
Spielen wie Bau- und Werkspiele) aus-
zustatten.
(5) Kinderspielplätze sind mit ortsfes-
ten Sitzgelegenheiten für mindestens 
3 Personen und mindestens einem 
ortsfesten Behälter für Abfälle auszu-
statten. Bei Spielplätzen für mehr als 
fünf Wohnungen ist für je drei weitere 
Wohnungen eine zusätzliche Sitzgele-
genheit zu schaffen.
(6) Die Spielplätze müssen bei Nut-
zungsaufnahme der zugeordneten 

Wohnungen (Art. 78 Abs. 2 BayBO) 
fertiggestellt und benutzbar sein. 
(7) Es dürfen bei der Errichtung oder 
Änderung von Spielplätzen keine mit 
gesundheitsschädlichen Mitteln behan-
delten Hölzer verwendet werden.
§ 8 Unterhalt von Kinderspielplätzen
(1) Kinderspielplätze einschließlich 
ihrer Zugänge und Ausstattungen sind 
stets in benutzbarem Zustand zu er-
halten und bei Verschmutzungen zu 
reinigen. Der Spielsand ist, sobald der 
Grad der Verschmutzung es erfordert, 
zu reinigen oder auszuwechseln. Um 
einen ordnungsgemäßen und sicheren 
Betrieb im Rahmen der Verkehrssi-
cherungspflicht zu gewährleisten sind 
die Spielplätze regelmäßig zu warten. 
Schadhafte Ausstattungen und Spiel-
geräte sind umgehend instand zu setzen 
oder zu erneuern.
(2) Kinderspielplätze dürfen nicht ihrer 
Zweckbestimmung entfremdet werden. 
Die Beseitigung oder Zweckentfrem-
dung kann von der Stadt Fürth im Ein-
zelfall genehmigt werden, wenn die Art 
der Wohnungen oder ihre Umgebung 
die Anlage eines Kinderspielplatzes 
nicht mehr erfordert.
(3) Zur Pflege und Wartung der Gerä-
te, Anlagen und Freiflächen (inkl. Be-
pflanzung) dürfen keine giftigen Mittel 
verwendet werden.
§ 9 Ablöse
(1) Die Verpflichtung zur Anlage eines 
Kinderspielplatzes kann auch dadurch 
erfüllt werden, dass vor Erteilung der 
Baugenehmigung die Kosten für die 
Herstellung und Unterhaltung von 
öffentlichen Spielflächen oder anderer 
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtun-
gen gegenüber der Stadt Fürth über-
nommen werden. 
(2) Die Kostenübernahme erfolgt 
durch einen pauschalierten Ablösebe-
trag in Höhe von 800 Euro je m² der 
erforderlichen Kinderspielplatzfläche. 
(3) Mindestvoraussetzung für eine 
Ablöse ist das Vorhandensein eines 
alternativen öffentlichen Spielplatzes 
in einer fußläufigen Entfernung von 
höchstens 300 Metern, der für Kinder 
in aufsichtspflichtiger Begleitung ge-
fahrlos zu erreichen ist und über eine 
angemessene Größe (vgl. § 6) und Aus-
stattung (vgl. § 7) verfügt. Die bloße 
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BAUGENEHMIGUNGEN
Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Nutzungsänderung (be-
fristet) der auf dem Grundstück der 
Schule befindlichen Hausmeister-
wohnung als übergangsweise Nutzung 
der offenen Ganztagsbetreuung (mit 
Gruppenräumen, WC, Lager und Tee-
küche);
Grundstück: Oberfürberger Straße 
46, Gemarkung Dambach, Flur-Nr. 
553/2
Befristete Baugenehmigung nach Art. 
68 BayBO
Wir haben Ihren Antrag geprüft und 
erteilen gemäß Art. 68 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO) die
Baugenehmigung
für oben genanntes Bauvorhaben mit 
der 
Bedingung,
dass ein Nachweis, dass durch die 
Änderung keine statische Mehrbelas-
tung der Decken und Tragwerke des 
Gebäudes stattfindet, der Bauaufsicht 
mit der Baubeginnsanzeige, spätes-
tens vor dem Baubeginn, vorzulegen 
ist.
Das Bauvorhaben wird nach Art. 36 
Bayerisches Verwaltungsverfahrensge-

setz (BayVwVfG) wie mit Schreiben 
vom 1. Dezember 2020 beantragt, bis 
zum
31. Dezember 2024
befristet genehmigt.
Die Begründung der Befristung ist 
den Auflagen und Hinweisen dieses 
Bescheides zu entnehmen.
Mit Ablauf der Genehmigungsfrist ist 
die Nutzungsänderung ohne besonde-
re Aufforderung aufzulassen und ein 
ordnungsgemäßer Zustand der zuletzt 
genehmigten Nutzung herzustellen.
Die Baugenehmigung selbst bedarf 
gemäß Art. 68 Abs. 3 Satz 2 BayBO 
keiner Begründung.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann inner-
halb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach, 91522 
Ansbach, erhoben werden.
Dafür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:
a. Schriftlich oder zur Niederschrift
Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: Bayerisches 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
fachanschrift: Postfach 6 16, 91511 
Ansbach, Hausanschrift: Promenade 

24 - 28, 91522 Ansbach
b. Elektronisch
Die Klage kann beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach auch 
elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) 
zu entnehmenden Bedingungen er-
hoben werden. Dafür steht folgende 
Möglichkeit zur Verfügung:
Übermittlung eines elektronischen 
Dokuments mit qualifizierter elek-
tronischer Signatur an die EGVP-
Adresse des Gerichts.
Die Klage muss den Kläger, die Be-
klagte (STADT FÜRTH) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sol-
len bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nachbar) 
gegen diesen Bescheid hat keine auf-
schiebende Wirkung (§ 212a Abs. 1 

Erfüllung dieser Voraussetzung ergibt 
noch keinen Anspruch auf die Mög-
lichkeit der Ablöse. Der Stadt Fürth 
obliegt auch darüber hinaus die Aus-
übung des pflichtgemäßen Ermessens.
(4) Der Ablösevertrag ist zwischen 
dem Bauherrn und der Stadt Fürth 
(Bauaufsicht) abzuschließen. Der Ab-
lösebetrag ist vom Bauherrn in einer 
einmaligen Summe an die Stadt Fürth 
vor der Erteilung der Baugenehmigung 
zu zahlen.
§ 10 Abweichungen
(1) Die Stadt Fürth kann unter den 
Voraussetzungen des Art. 63 BayBO 
Abweichungen zulassen. 
(2) Wird die Verpflichtung zum An-

legen eines Kinderspielplatzes nur 
durch eine Änderung oder Nutzungs-
änderung eines Dachgeschosses in eine 
Wohnung erstmalig begründet, so be-
steht keine Verpflichtung zur Anlage 
eines Kinderspielplatzes. Die Abwei-
chung von der Pflicht zur Anlage eines 
Kinderspielplatzes gilt für ein solches 
Vorhaben als erteilt, ohne dass es eines 
Antrags bedarf.
§11 Ordnungswidrigkeiten
Gemäß Art. 79 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
BayBO kann mit einer Geldbuße bis 
zu fünfhunderttausend Euro belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1. entgegen § 5 giftige Gehölze pflanzt,

2. entgegen § 8 Abs. 1 schadhafte Aus-
stattungen und Spielgeräte nicht um-
gehend
Instand setzt oder erneuert,
3. entgegen § 8 Abs. 1 und 2 die Spiel-
plätze nicht entsprechend ihrer Zweck-
bestimmung dauernd erhält und pflegt,
4. entgegen § 8 Abs. 3 giftige Mittel 
verwendet. 
§ 12 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Fürth in Kraft.
Fürth, 29. November 2021, STADT 
FÜRTH
Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister
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Ältestes Fürther Bestattungsunternehmen

0911 / 77 10 38
Fürth, Friedrich-Ebert-Str. 15

Wir begleiten Sie
im Trauerfall

www.bestattungen-geyer.de

Baugesetzbuch – BauGB -). Möglich 
ist ein Antrag zum Verwaltungsgericht 
Ansbach, die aufschiebende Wirkung 
der Klage wiederherzustellen (§§ 80a 
i. V. m. 80 Abs. 5 Verwaltungsge-
richtsordnung – VwGO -).
Hinweise zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzu-
legen. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen!
Kraft Bundesrechts wird in Prozessver-
fahren vor den Verwaltungsgerichten 
infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig. 
Allgemeiner Hinweis:
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit 
dem Tag der Veröffentlichung des 
Bescheides in der INFÜ der STADT 
FÜRTH.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können nach vorheriger 
Terminvereinbarung bei der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 133 
eingesehen werden.

Öffentliche Bekanntmachung 
einer Baugenehmigung gemäß 
Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO)
Vorhaben: Sanierung und diverse 
Nutzungsänderungen am denkmal-
geschützten Hauptbahnhof Fürth;
hier: Tekturantrag wegen Nutzungs-
änderung im EG von Laden in Infra 
Kundencenter sowie Grundrissanpas-
sungen;
Grundstück: Bahnhofplatz 9, Gemar-
kung Fürth, Flur-Nr. 1138/2, 1138/5, 
1109/165
Änderungs- / Ergänzungsgenehmi-
gung nach Art. 68 BayBO 
Für das Bauvorhaben wird nach Art. 
68 der Bayer. Bauordnung (BayBO) 
die Änderungs- / Ergänzungsgeneh-
migung Nr. 1 erteilt.
Inhalt dieser Änderungs- / Ergän-
zungsgenehmigung:
Nutzungsänderung im EG von Laden 
in Infra Kundencenter sowie Grund-
rissanpassungen;

Die Baugenehmigung bedarf gemäß 
Art. 68 Abs. 3 Satz 2 BayBO keiner 
Begründung.
Die Bedingungen und Auflagen 
(Nebenbestimmungen) sowie die 
Hinweise der Baugenehmigung vom 
01.07.2020 (Az.: 2019/3156/602/
VG/01) sind zu beachten, soweit sie 
nicht durch Änderungs- / Ergänzungs-
genehmigungen aufgehoben oder er-
gänzt werden.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Klage bei dem Bayer. Verwaltungsge-
richt Ansbach, 91522 Ansbach, er-
hoben werden.
Dafür stehen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:
a. Schriftlich oder zur Niederschrift
Die Klage kann schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle erhoben werden. 
Die Anschrift lautet: Bayerisches 
Verwaltungsgericht Ansbach, Post-
fachanschrift: Postfach 6 16, 91511 
Ansbach, Hausanschrift: Promenade 
24 - 28, 91522 Ansbach.
b. Elektronisch
Die Klage kann beim Bayerischen 
Verwaltungsgericht Ansbach auch 
elektronisch nach Maßgabe der der 
Internetpräsenz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu 
entnehmenden Bedingungen erhoben 
werden. Dafür steht folgende Mög-
lichkeit zur Verfügung: Übermittlung 
eines elektronischen Dokuments mit 
qualifizierter elektronischer Signatur 
an die EGVP-Adresse des Gerichts.
Die Klage muss den Kläger, die Be-
klagte (STADT FÜRTH) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begrün-

dung dienenden Tatsachen und Be-
weismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Urschrift 
oder in Abschrift beigefügt werden. 
Der Klage und allen Schriftsätzen sol-
len bei schriftlicher Einreichung oder 
Einreichung zur Niederschrift Ab-
schriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.
Hinweis zum Klageverfahren
Eine Klage eines Dritten (Nachbar) 
gegen diesen Bescheid hat keine auf-
schiebende Wirkung (§ 212a Abs. 1 
Baugesetzbuch - BauGB -). Möglich 
ist ein Antrag zum Verwaltungsgericht 
Ansbach, die aufschiebende Wirkung 
der Klage wiederherzustellen (§§ 80a 
i. V. m. 80 Abs. 5 Verwaltungsge-
richtsordnung - VwGO -).
Hinweise zur Rechtsbehelfsbeleh-
rung
Es besteht keine Möglichkeit, gegen 
diesen Bescheid Widerspruch einzu-
legen. Die Einlegung eines Rechts-
behelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine recht-
lichen Wirkungen! Kraft Bundesrechts 
wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageer-
hebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
Allgemeiner Hinweis:
Die Rechtsmittelfrist beginnt mit 
dem Tag der Veröffentlichung des 
Bescheides in der INFÜ der STADT 
FÜRTH.
Die Akten des Baugenehmigungs-
verfahrens können nach vorheriger 
Terminvereinbarung bei der Bauauf-
sicht, Hirschenstraße 2, Zimmer 139 
eingesehen werden.
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FAMILIENNACHRICHTEN

Anmeldung der  
Eheschließungen
Elisabeth Sixt – Dr. Christian Putz, 
Maxstr. 20; Julia Baumann – Alex-
ander Fuchs, Fürth.

Eheschließungen
Celine Rakus – Frederik Nikola, 
Nürnberg; Franziska Ortmeier – 
Reinhard Huber, Alexanderstr. 
30; Paulina Holstein – Christian 
Hühndorf, Willi-Mederer-Str. 33; 
Angelika Roggan – Harry Wankerl, 
Fürth. 

Geburten
Katrin und Sebastian Scholl, 
Tochter Emma, Fürth; Asliya Allo 
Abdo und Kamal Taha Webo, 
Sohn Nafyad Taha Webo, Höfener 
Str. 66; Melita Gizella und Cátá-
lin Sorin Mariah, Tochter Daiana 
Maria, Höfener Str. 20; Patricia 
und Aymen El Faiz, Sohn Elias, 
Nürnberg; Nizama und Muamer 
Hadźić, Sohn Hamza, Benditstr. 
17; Milica und Dejan Herbst, Sohn 
Matej, Nürnberg; Andrea und Da-
vid Ray Schick, Tochter Jasmin, 
Steingartenweg 9; Franziska und 
Thomas Tiefel, Tochter Ella Maria, 
Langenzenn; Astrid und Christian 
Fuchs, Sohn Jona, Tafelackerstr. 
16; Nicole und André Hebestadt, 
Sohn Luis Wilfried, Bodenbacher 
Str. 1; Elisabetta Gullo und Gaeta-
no Gentile, Tochter Eliana Genti-
le, Nürnberg; Giulia Engi Meshra-
ki und Mark Abdelmalak, Tochter 
Naomi Abdelmalak, Karlstr. 36; 
Marianna und Andreas Marzen-
kowski, Tochter Kira, Zirndorf; Mo-
nica und Markus Goldschatz, Sohn 
Markus Günter, Luisenstr. 2; Luisa 
und Simon Seibt, Sohn David Karl, 
Zirndorf; Lobar Babaeva und Roy 
Moojen, Tochter Sabrina Moojen, 
Lehmusstr. 33; Hanna und Tobi-
as Gröger, Tochter Marla; Olena 
Dubynska und Andrii Dubynskyi, 
Sohn Mark Dubynskyi, Veitsbronn; 
Fadime Tugce und Oğuzhan Kitap, 

Sohn Berkehan; Claudia Hutzler 
und Matthias Kräutlein, Tochter 
Leonie Emma Kräutlein, Langen-
zenn; Grozdana und Marijo Kris-
tic, Sohn Theo, Schwabach; Teu-
ta Idrizi und Arben Rakipi, Sohn 
Agan Rakipi, Nürnberger Str. 12; 
Sabrina und Martin Prescher, 
Sohn Anton, Bienenstr. 23; Eike 
und Dominik Schmidt, Sohn Noah 
Michael, Fürth; Sonja und Stefan 
Popp, Tochter Isabella, Nürnberg; 
Lisa und Daniel Blaufelder, Sohn 
Liam Patric, Großhabersdorf; La-
vinia Persida und Mircea Cosmin 
Muntean, Tochter Antonia Maria, 
Schwabacher Str. 36; Corina und 
René Schuster, Tochter Marie Ka-
tharine, Oberasbach; Nardos Su-
renda und Andreas Hager, Tochter 
Rubina Hager, Soldnerstr. 62; Bila-

na Oršoš und Samir Horvat, Sohn 
Edward Horvat, Stein; Bettina 
und Marian Weilgony, Sohn Hen-
ri; Flexdorfer Str. 12; Mirela und 
Denis Duraković, Tochter Maissa, 
Königstr. 12; Michaela Wolf und 
Mathias Geider, Tochter Leonie 
Geider, Fürth; Nadine Hager und 
Andreas Döring, Tochter Leonie 
Hager; Franziska Rieger und Ale-
xander Edl, Sohn Jannis Edl, Wie-
seth; Aise Bakim Oglou und Nazif 
Sefik Oglou, Tochter Kayra Sefik 
Oglou; Juliana und Dominik Well-
höfer, Tochter Ella.

Sterbefälle
Aktuell melden uns die Bestat-
tungsinstitute keine Sterbefälle 
für die Veröffentlichung. ●

Familiennachrichten
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ZUKUNFT IN FÜRTH

UMWELT UND NATURSCHUTZ

Kein Plastik in die Biotonne
Das Amt für Abfallwirtschaft führt ab sofort Kontrollen der grünen Tonnen 
durch und zückt bei Fehlbefüllung die „Rote Karte“.

Aus Bioabfall wird 
wertvoller Humus 
und Kompost ge-
wonnen. Deshalb ist 
auch genau geregelt, 

was in der grünen Tonne landen 
darf. Dennoch befinden sich zu-
nehmend mehr „Störstoffe“ im 
Bioabfall, Hauptproblem sind 
dabei (abbaubare) Plastiktüten. 
Das Amt für Abfallwirtschaft will 
dem jetzt entgegenwirken und 
hat deshalb die Kampagne „Bio-
tonne ohne Plastik“ ges tartet.
Ortstermin im Stadtteil Ronhof: 
Marcel Hecht und Markus Heinin-
ger begutachten dort die zur Ab-
holung bereitgestellten Bioton-
nen und werden gleich zu Beginn 
ihrer Kontrolle fündig. In jedem 
der zu einem Mehrfamilienhaus 
gehörenden sechs grünen Behäl-
tern liegen mit Biomüll gefüllte 
Plastiktüten. Die beiden Mitarbei-
ter der städtischen Müllabfuhr 
protokollieren die Fehlbefüllung 
und versehen die Biotonnen mit 
der „Roten Karte“, die auf ihrer 
Rückseite auch Informationen 

zur richtigen Mülltrennung ent-
hält.
Und nun? „Die Tonnen bleiben 
ungeleert und werden in den 
nächsten Tagen gesondert ab-
geholt“, erklärt Walter Egelseer 
vom Amt für Abfallwirtschaft. Die 
mit Zusatzkosten verbundene 
Sondertour wird den Hauseigen-
tümern natürlich berechnet. Für 
die drei Männer ist es „einfach 
unverständlich“, warum gerade in 
Biotonnen immer wieder unzu-
lässige Abfälle entsorgt werden. 
Bis zu zehn Prozent beträgt der 
Anteil von sogenannten Stör-
stoffen im Fürther Biomüll. Die 
Palette reicht von Windeln und 
Staubsaugerbeuteln über Obst- 
und Gemüsenetze, Glas, Zigaret-
tenreste bis hin eben zu Plastik-
tüten. Deren Zersetzungsprozess 
kann bis zu 20 Jahren dauern.
Viele meinen es gut und verwen-
den Biobeutel aus kompostierba-
rer Folie. Doch diese Tüten sind 
eher „Mogelpackungen“ und ge-
hören nicht in die grüne Tonne. 
Der Abbau dauert um ein Viel-

faches länger als beim Biomüll 
selbst, die Folien werden nicht 
vollständig zersetzt, des Weiteren 
sind sie beim Sortieren von den 
üblichen Plastiktüten kaum zu 
unterscheiden. Die Folge: Biomüll 
landet – weil in Plastik verpackt 
– unnötigerweise in der Müllver-
brennung oder auf der Deponie.
In diesem Zusammenhang weist 
Heininger darauf hin, dass es in 
Fürth an rund 30 Abgabestellen 
(darunter auch die Recyclinghöfe 
sowie die Bürgerämter Nord, Mit-
te und Süd) kostenlose Papier-
tüten für den Bioabfall gibt. Auch 
könne Zeitungspapier verwendet 
werden. 
Die nun gestarteten, stichproben-
artigen Kontrollen der Biotonnen 
im gesamten Stadtgebiet sind 
neben einer Anzeigenkampagne 
und dem Versand von Informa-
tionsblättern an Hausverwaltun-
gen und Eigentümer eine weitere 
Maßnahme, um die Bevölkerung 
stärker zu sensibilisieren. „Sau-
bere Abfalltrennung erspart Är-
ger sowie zusätzliche Kosten und 
schont zudem die Umwelt“, so 
der Abfallexperte Walter Egelseer.
Mehr zum Thema (Bio)Müll und 
Abfalltrennung gibt es auf der 
Homepage der Stadt Fürth (www.
fuerth.de/Home/stadtentwick-
lung/Abfallwirtschaft). Dort sind 
auch die Verteilstellen für Bio-
mülltüten aufgelistet. ●
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Beim kurzen Blick in eine Biomüll-
tonne fand Marcel Hecht, Mitarbeiter 
der städtischen Müllabfuhr, gleich 
obenauf mehrere Plastiktüten. Diese 
und andere Störstoffe wie Metall, 
Glas, Windeln oder Tierkot haben 
aber in der grünen Tonne nichts zu 
suchen.
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Müllabfuhrtermine online abrufbar
Seit Dezember werden die Ab-
fuhrtermine für 2022 im indivi-
duellen Abfuhrplan angezeigt, 
erreichbar über www.fuerth.de/

abfallwirtschaft oder die Fürth-
App. Bürgerinnen und Bürger 
ohne Internetzugang können 
sich telefonisch an die Abfall-

wirtschaft (Telefon 974 - 12 60) 
wenden und bekommen den 
Abfuhrplan per Post zugeschickt.
 ●

Endspurt für Sonderausstellung
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Den Einkaufswagen durch volle Regale steu-
ern, nach Herzenslust zugreifen und am Ende 
an der Kasse bezahlen, ist heute selbstver-
ständlich. Doch das war nicht immer so. Am 
Beispiel des Fürther Unternehmens NORMA 
verfolgt das Stadtmuseum Fürth diese Ent-
wicklung. Zu sehen ist die Sonderausstellung 
„Lebensmittelhandel in Fürth – 100 Jahre 
‚Georg Roth‘ Filialunternehmen/NORMA“ noch 
bis Sonntag, 19. Dezember. Zentrales Kern-
stück der Schau ist ein Schreibtisch, von dem 
aus NORMA-Gründer Manfred Roth jahrzehn-
telang die Geschäfte des heute europaweit 
agierenden Unternehmens mit 1450 Filialen 
und 10 000 Beschäftigten lenkte. Bei der Er-
öffnung der Ausstellung hatte OB Thomas 
Jung an dem historischen Exponat Platz ge-
nommen. Für den Besuch im Stadtmuseum 
gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen und 
Zutrittsregelungen.

Jetzt für den Metropolmarathon anmelden

Zwei Mal fiel der 
„Metropolmarathon 
powered by OBI“ 
coronabedingt ins 
Wasser. Doch die 

Vorbereitungen für die geplante 
Neuauflage am Samstag, 25., und 
Sonntag, 26. Juni, laufen bereits. 
Wer mit dabei sein möchte, kann 
sich noch bis 31. Dezember unter 
www.metropolmarathon zu fol-

genden günstigen Startgebühren 
anmelden: Hobbylauf acht Euro, 
10-Kilometer-Volkslauf bzw. Wal-
king/Nordic-Walking 18 Euro, 
Halbmarathon 29 Euro, ¾-Mara-
thon 31 Euro, Marathon 33,33 Euro 
und Staffel-Marathon 99 Euro. 
Beim „Pillenstein-KIDS&TEENS-
marathon“ stehen am Samstag 
die Distanzen 333, 500, 800 und 
1600 Meter auf dem Programm, 

lauferfahrene Buben und Mäd-
chen können zudem für den 
Hobbylauf über drei Kilometer 
für acht Euro anmelden. 
Alle Infos zum Laufwochenende 
gibt es unter www.metropolma-
rathon.de. ●

Diese Veranstaltung wird 
unterstützt durch:
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Verzicht auf Veranstaltungskalender
Liebe Leserinnen und Leser, 
aufgrund der aktuellen Pande-
mie-Lage, der daraus resultie-

renden Absage zahlreicher Ver-
anstaltungen und einer nicht 
vorherzusagenden Entwicklung, 

müssen wir in dieser Ausgabe 
der INFÜ leider auf den Veran-
staltungskalender verzichten. 
Derzeit ist nicht absehbar, ob 
ein Event auch stattfinden kann 
und wir können aufgrund des 
frühen Redaktionsschlusses 
keine verlässlichen Angaben 
machen. Wir bitten dafür um 
Ihr Verständnis. ●

Wertvolle Dauerleihgabe  
für das Jüdische Museum

Zwei Kerzenständer 
wurden dem Jü-
dischen Museum 
Franken in diesem 
Jahr als Schenkung 

angeboten. Bald stellte sich he-
raus, beide sind Eigentum der 
1909 gegründeten Nathan-Stif-
tung. Denn die Objekte mit der 
Gravur „Gest[iftet] von Marie 
Königsberger, Rosy und Sofie 

Nathan | Fürth, 28. Nov. 1909“ 
wurden dem Rechtsanwalt und 
Philanthrop Alfred Nathan an-
lässlich der Eröffnung der von 
ihm gestifteten Geburtsklinik 
von den Ehefrauen seiner Cou-
sins geschenkt. 
1967 zog das Nathanstift in das 
Klinikum, im Zuge von Umbau-
arbeiten in den 1980er Jahren 
sortierte das Krankenhaus alte 

Möbel und Gegenstände aus. 
Eine Mitarbeiterin rettete die 
Kerzenständer, die sich bis jetzt 
im Privatbesitz befanden, jedoch 
vor dem Sperrmüll und übergab 
sie dem Jüdischen Museum, das 
die beiden Leuchter von der 
Nathanstiftung als rechtmäßi-
gen Besitzer als Dauerleihgabe 
erhalten hat. ●
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Oberbürgermeister Thomas 
Jung, Vorsitzender der Nathan-
stiftung, und Museumsleiterin 
Daniela Eisenstein präsentierten 
die beiden Kerzenständer, die in 
der Ausstellung zu sehen sind.
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Noch ein Winter mit „Kultur vor dem Fenster“
Die vierte Coronawelle schlägt 
mit voller Wucht zu und trifft er-
neut auch Live-Künstler. Um dem 
gegenzusteuern, wird „Kultur vor 
dem Fenster“ wieder hochgefah-

ren. Künstler und Künstlerinnen 
können hierbei im Freien und 
unter Beachtung der speziellen 
Regeln auch Indoor als „Dienst-
leister“ in Sachen Kultur auftre-

ten und Freude verbreiten. Infos 
zur Buchung gibt es unter www.
kultur-vor-dem-fenster.de. ●

Die infra informiert:  

Das ändert sich mit dem 
Fahrplanwechsel im ÖPNV

Wie jedes Jahr 
bringt der 
Fahrplan-
wechsel auch 
Änderungen 

für den laufenden Betrieb mit 
sich. Nach Angaben der infra 
ändert sich ab Sonntag, 12. De-
zember, im Fürther Busverkehr 
Folgendes:
•  Die Fahrt auf der Linie 172 um 

6:39 Uhr ab Klinikum West in 
Richtung Siegelsdorfer Straße 
(an um 6.50 Uhr) wird um fünf 
Minuten vorverlegt.

•  Auf der Linie 173 wird mit dem 
neuen Fahrplan die Haltestelle 
„Atzenhof Milchhaus“ in beide 
Fahrtrichtungen eingebunden.

•  Geringfügige Verschiebungen 
ergeben sich bei den Abfahrts-
zeiten auf der Linie 189 in bei-
de Richtungen. Hier sollten sich 
die Fahrgäste den Fahrplan ge-
nau ansehen.

•  Auf der Linie 174 wird an Sonn- 
und Feiertagen um 5.20 Uhr ab 
Hauptbahnhof in Richtung Ja-
kobinenstraße eine zusätzliche 
Fahrt angeboten.

•  Passend dazu wird auf der Linie 
173 an Sonn- und Feiertagen um 
5.37 Uhr ab Jakobinenstraße in 
Richtung Hauptbahnhof eben-
falls eine zusätzliche Fahrt auf-
genommen.

Die infra möchte mit den beiden 
zusätzlichen Fahrten den An-
gestellten in den beiden nahe-
gelegenen Pflegeheimen eine 
bessere Anbindung an den ÖPNV 
ermöglichen. Unter www.infra-fu-
erth.de/fahrplaene sind alle In-
formationen rund um die Fürther 
Buslinien zusammengefasst. ●

Fürther Christkind mit der infra unterwegs

Fo
to

: S
em

m
el

m
an

n

Normalerweise würde das Fürther 
Christkind in den vier Wochen vor 
Weihnachten rund 80 Termine in 
Vereinen, Altenheimen, Kindergärten 
und auf dem Weihnachtsmarkt 
wahrnehmen. Doch leider muss 
nach der Absage des Weihnachts-
markts und wegen der aktuellen 
Corona-Situation das prächtige Ge-
wand viel häufiger im Schrank hän-
gen bleiben. Umso mehr freut sich 
die infra, die Himmelsbotschafterin 
mit dem infra-Weihnachtsmobil zu 
den wenigen Terminen, die haupt-
sächlich im Außenbereich stattfin-
den, chauffieren zu dürfen. 
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Atelierförderung in der Stadt

In loser Folge stellt die 
INFÜ zehn Künstlerinnen 
und Künstler vor, die die 
vom Stadtrat erstmals 
beschlossene Atelierför-

derung als besondere Auszeich-
nung erhalten. Mit der Atelier-
förderung ist die Bezuschussung 
der Kaltmiete für die Arbeitsräu-
me der in Fürth tätigen Kunst-
schaffenden verbunden. In der 
heutigen Ausgabe: Sascha Banck
Wie kann man Ihre Kunst be-
schreiben?
Ich bin nicht zwingend auf einen 
Stil oder eine Richtung festge-
legt. Sehr gern probiere ich Neu-
es aus und experimentiere unter 
anderem leidenschaftlich gern 
mit digitalen Techniken. Dabei 

kombiniere ich unter anderem 
Malerei mit Musik und Tanz. Bei 
allem was ich tue, ist es mir 
wichtig, immer einen Schritt 
weiterzugehen und nicht stehen 
zu bleiben.
Woher nehmen Sie Ihre Inspi-
rationen?
Ich bin eine leidenschaftliche 
Sammlerin, vor allem von Fotos 
und Geschichten, denen ich zu-
fällig begegne und die ich un-
gefiltert in meinem Kopf abspei-
chere. Nach und nach sortieren 
sich diese Bilder dann zu einem 
geordneten Ganzen und ich be-
komme eine konkrete Vorstel-
lung davon, was ich als nächstes 
an Kunst produzieren möchte.
Wie kann man sich Ihren Ar-

beitsplatz vorstellen?
Entgegen der Vorstellung, die 
vielleicht manch einer von 
Künstlerateliers hat, ist es bei 
mir aufgeräumt. Ich brauche die 
Ordnung und vor allem Platz, 
um gut arbeiten zu können. Zu-
dem genieße ich die Ruhe und 
Abgeschiedenheit meines Hin-
terhaus-Ateliers mit begrüntem 
Innenhof.
Welche Vorteile hat der Stand-
ort Fürth für Ihre Arbeit?
Ich habe Fürth als lebenswer-
ten Ort erst auf den zweiten 
Blick entdeckt. Hier kann man 
ein wenig wie auf dem Land le-
ben, ist gleich im Grünen, kennt 
sich; aber man genießt zugleich 
die Vorteile einer Stadt. Zudem 
schätze ich hier die bunte Viel-
falt an Menschen und das res-
pektvolle Miteinander. Natürlich 
war aber auch die bezahlbare 
Miete für das Atelier ein ent-
scheidender Punkt für Fürth.
Wo kann man Ihre Arbeiten se-
hen?
Aktuell stelle ich beim BBK im 
Projektraum Hirtengasse aus. 
Zudem werde ich zur Blauen 
Nacht 2022 die Kaiserburg in 
Nürnberg in Szene setzen. Alle 
weiteren Termine unter www.
sascha-banck.de. ●
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in der Metropolregion 
Nürnberg  

www.fuerth.de

Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung! Po
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omWeitere Informationen erhalten Sie unter:  

www.fuerth.de / karriere oder Tel. (0911) 974-2455.
Die Informationen im Internet sind Bestandteil dieser Stellenausschreibung.
Die Stadt Fürth fördert die Chancengleichheit in allen Bereichen.

Bewerben Sie 
sich bitte bis 
17. Dezember 2021
online unter
www.fuerth.de/
karriere

Die Stadt Fürth sucht für die Hans-Böckler-Schule
zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine

Verwaltungskraft 
im Sekretariat (w/m/d)

• in Teilzeit mit 29,25 Stunden/Woche, unbefristet
• EGr 6 TVöD

in der Metropolregion 
Nürnberg  

www.fuerth.de

Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung! 

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.fuerth.de/karriere oder Tel. (0911) 974-1400.
Die Informationen im Internet sind Bestandteil dieser Stellenausschreibung.
Die Stadt Fürth fördert die Chancengleichheit in allen Bereichen.

Die Stadt Fürth sucht für die Stadtkasse
zum frühestmöglichen Zeitpunkt zwei

Buchhalter / Springer (w/m/d)

•  Vollzeit und Teilzeit / unbefristet
•  EGr 6 TVöD bzw. BGr A 7 BayBesG

Bewerben Sie 
sich bitte bis 
17. Dezember 2021
online unter
www.fuerth.de/
karriere

in der Metropolregion 
Nürnberg  

www.fuerth.de

Fürth freut sich auf Ihre Bewerbung! 
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Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.fuerth.de/karriere oder Tel. (0911) 974-2882. 
Die Informationen im Internet sind Bestandteil dieser Stellenausschreibung.
Die Stadt Fürth fördert die Chancengleichheit in allen Bereichen.

Bewerben Sie 
sich bitte bis 
7. Januar 2022
online unter
www.fuerth.de/
karriere

Die Stadt Fürth sucht für das Grünfl ächenamt, Revier Nord,
zum frühestmöglichen Zeitpunkt einen

Gärtner (w/m/d)

• Vollzeit / unbefristet
• EGr 5 TVöD

GRÜNER MARKT  |  STELLENANZEIGEN

Stellenanzeigen
Klein- 
anzeigen
AUTOMOBILE/KFZ
Ankauf gut erhaltener  
Gebrauchtwagen. Faire und se-
riöse Abwicklung. Auto Tomandl – 
KFZ-Reparatur – Gebrauchtwagen 
An- und Verkauf. Tel.: 790 59 09

Wir kaufen Wohnmobile +  
Wohnwagen Tel.: 03944-36160  
www.wm-aw.de Fa.

Wir kaufen Ihr Altfahrzeug inkl. 
Abmeldung und Abholung, seriö-
se Barabwicklg., Tel. 0911-486038 
Kfz-Handel Fürth-Dambach

GESUNDHEIT & WELLNESS
Steffi Dannhorn Heilpraktikerin 
Dorn Breuss Therapie 
Cranio Sakrale Therapie 
Vitalstoff-/Ernährungsberatung 
Alexander Str. 32, Fürth 
Telefon 0170 6524 241

Nordic Walking Einzeltraining 
Jetzt effektive Technik lernen 
Mobil 0151 2632 2148 oder 
googeln Sie „Dieter Dannhorn“

GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN
Elektro- u. Seniorenmobile vom 
Fachbetrieb aus Ihrer Nähe,  
Beratung, Verkauf, Service,  
www.seniorenmobile-franken.de
Büro Fürth Tel. 0911 93169618 

Dachdeckerei u. Spenglerei,  
alle Arbeiten und Rep. zuverl./
sauber. Festpreis. Fa. Gaxherri
0172/8103291

Wenn Ihre Hard- oder Software 
mal wieder streikt, den Geist 
aufgegeben hat oder nicht mehr 
tut was sie soll. Wir sind für Sie 
da. Tel.: 0911 75 67 670.  
www.itservice-fuerth.de 

Dachdeckerei R. Walter
Umdeckung u. Reparaturen,  
Dämmung, eig. Spenglerei,  
Meisterbetr., Festpr., 0911/493976
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LORENZ FENSEL
J A L O U S I E N  ·  R O L L Ä D E N  ·  M A R K I S E N

Mechatroniker
für Rollladen- und Sonnenschutz (m/w/d)

• möglichst mit Gesellenbrief
• mehrjährige Berufserfahrung erwünscht
• FS3 erforderlich

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir suchen Verstärkung für unser Team

Lorenz Fensel GmbH
Kreuzburger Str. 6
90471 Nürnberg

Tel. 0911 - 80 30 37 www.lorenz-fensel.de

GRÜNER MARKT

Stellenanzeigen

Malermeisterbetrieb Schöwitz
Maler/Fassaden und Dämmung
eig. Gerüst, saub./zuverl. Fest-
preis, 0911/493976

Erbrechtliche Beratung  
Rechtsanwältin mit Tätigkeits-
schwerpunkt Erbrecht hilft bei 
der Gestaltung v. Testamenten 
u. berät im Erbfall über Erb- u. 
Pflichtteilsansprüche. Erstbera-
tung z. Festpreis brutto € 214,– 
RA Helmling, Königswarter Str. 77,  
Tel. 78098656.

Gartenpflege Morawski seit 1987. 
Kleine Pflasterarbeiten, Hecken-, 
Baum- und Strauchschnitt, 
Bäume fällen, weitere Arbeiten 
auf Anfrage. Liefern von Schutt-
gütern, Abholung von Garten-
abfällen etc. mit Lkw und Greifer. 
Tel.: 771314 
www.gartenpflege-morawski.de

Kanalüberprüfung u. Kanalsa-
nierung: Befahrung des Kanals 
mittels selbstfahrender Kamera-

systeme bzw. Schiebekameras, 
Erfassung komplexer Abwasser-
systeme u. grafischer Darstellung 
in 3D, Kanalsanierung mittels 
Erneuerung und grabenloser Re-
paratur, Neuabnahme u. Gewähr-
leistungsabnahme von Kanälen, 
Rohrreinigungsarbeiten sowie 
Neueinbau, Konzeption & Sanie-
rung von Abscheideranlagen, Mit-
glied beim Güteschutz Kanalbau. 
P+E Schmitt GmbH & Co. KG Tel. 
0911/324160 Fax 0911/32416-30 
kontakt@p-e-schmitt.de

Gartenpflege Baumstumpf ent-
fernen 017632889395

Entrümpelungsdienst räumt alles 
zu Festpreisen. Wohnung, Keller, 
Dachboden. Auch Problemfälle! 
Tel.: 0911/3685562

Sie brauchen Hilfe? Im und ums 
Haus: Hausordnung, Verlegen von 
Terrassen u. Gehwegen, Gar-
tenarbeiten aller Art. Schneide 
Bäume, Sträucher u. Hecken. Alle 
Arbeiten zuverl. u. preiswert.  

R. Bischoff, Tel.: 0911/469394,  
Mobil 0170 1734404.

STELLENGESUCHE
Suche Reinigungsobjekte:  
Treppenhaus, Winterdienst,
Tel: 0176 31095993

STELLENANGEBOTE
Kinderpfleger/innen (m/w/d) 
dringend gesucht für die Evang. 
Kita Maria-Magdalena (Vollzeit) 
und die Evang. Kita Erlöserkirche 
(20 h nachmittags) Bitte Bewer-
bungen an karin.niedermann@
elkb.de 

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir eine/n Augenoptiker-
meister/in oder Augenoptiker/in
(m/w/d) in Teilzeit (22 Std. pro 
Woche) ab 01.01.2022.  
OPTIK SUSANNE EHREKE, Hallstr. 6, 
90762 Fürth, Tel.0911-772631

IMMOBILIEN
Physiotherapeutin sucht 2-Zim-
mer-Wohnung für Praxis oder 
Raum zur Untermiete Fürth-In-
nenstadt Tel. 0911-767779 

Suche 2 Z., Küche extra mit EBK 
ohne Ablöse, ca. 45 qm, Kel-
lerabt., in oder bei Fürth oder 
Nürnb., Warmmiete: 500 €, Tel.: 
0174/7761847

Paar sucht EFH, DHH oder Grund-
stück in Fürth oder Umgebung 
von privat. 0163/1862926 
hausinfuerth@web.de 

Kleine 1-2 Zimmer-Wohnung zum 
Kauf von Privat gesucht. Gerne 
auch renovierungsbed.  
Tel.: 0911/14885264 
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3101Semesterbeginn: Montag, 27.09.21

In folgenden Veranstaltungen sind noch Plätze frei:

Demokratie neu denken (10006) Schafft die Digitalisierung der 
Demokratie mehr Transparenz und Beteiligung?: Do 09.12., 
19:00-20:30 Uhr, Eintritt frei, Anmeldung erforderlich!

Smartphone für (Spät-)Einsteiger*innen Intensivkurs (25506) 
mit Android-Betriebssystem: Sa 11.12., 09:00-16:15 Uhr, 62,- €

Argentinische Spezialitäten: Alfajores (47304): Do 16.12., 
18:00-21:15 Uhr, 23,80 € inkl. Materialkosten

Freundschaftsringe und Wickelringe aus Silber (53130) 
Trendige Silberringe für Sie und Ihn: Mi 15.12., 18:00-21:15 Uhr, 
23,50 € zzgl. Materialgeld nach Verbrauch

Angesichts des weiterhin sehr dynamischen Pandemie-
Geschehens sind kurzfristige Änderungen möglich.

Informationen zu den tagesaktuell geltenden Regelungen 
(3G / 2G)  nden Sie unter: www.vhs-fuerth.de/corona-update

Für Veranstaltungen der vhs gilt die 2G-Regel: Zutritt haben 
ausschließlich geimpfte oder genesene Personen. 

Die Bewegungs- und Entspannungskurse müssen aufgrund 
der hierfür nicht umsetzbaren Regelungen leider 

abgebrochen werden.

Hirschenstr. 27/29 · 90762 Fürth
Telefon 974-1700 · Fax 974-1706

info@vhs-fuerth.de · www.vhs-fuerth.de

Volkshochschule
Fürth gGmbH

Öffnungszeiten des vhs-Servicebüros: 
Mo 09.00-13.00 Uhr, Di/Do 09.00-13.00 Uhr und 
15.00-17.00 Uhr, Mi 12.00-17.00 Uhr, Fr 09.00-12.00 Uhr
Das vhs Bistro ist bis auf Weiteres geschlossen.

GRÜNER MARKT

Für gute Kunden gesucht:  
Baugrund in Fürth, 400-500 qm, 
bei gt. Lage auch mit Altbest.  
DR. SCHAEFER IMMOB., T. 929980

MFH/WGH dringend gesucht 
Zahlreiche Kunden vorhanden
DR. SCHAEFER IMMOB., T. 929980

KAUFE/VERKAUFE
Aus alt mach Geld! Suche Pelze 
Porzellan, Kristall, handtaschen 
Abendgardrobe, Schallplatte, Zinn 
Hummelfig, näh-schreib-fotoappa 
Rate, Bibeln, Bücher, Bilder. best 
Ecke, Puppen, Tel.: 015207761939

MARKTPLATZ
Hier finden Sie das besondere
Weihnachtsgeschenk
Künstlerhof Goldener Schwan
Fürth, Marktplatz 4a
Fotografie, FineArt Drucke, Mö-
bel-Upcycling, Bilder, Kunst für 
Haus und Garten, Gutscheine. Do/
Fr 14- 18 Uhr, Sa 12- 17 Uhr

VERSCHIEDENES
Unterfarrnbach, Junkersstraße
Winterdienst gesucht
Kontakt: dk2gr@gmx.de
Fax/Tel. 0911-751735

Kinderspielzeug zu verschenken 
5967788
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12 Wochen  
Re-Start-Programm

für mehr Beweglichkeit, 
Kraft, Wohlbefinden

und Leichtigkeit

Sportforum
Rücken- und  

GesundheitszentRum

Sportforum Rücken- und Gesundheitszentrum  |  Löwenplatz 4/8  |  90762 Fürth  |  www.sportforum-fuerth.de

„RE-START“- PROGRAMM
FÜR IHREN KÖRPER

Homeoffice und Lockdown hinterlassen deutliche  
Spuren an unserem Körper:

Übergewicht // Rücken- und Gelenkschmerzen
Antriebslosigkeit // Müdigkeit

Die Ursachen sind eine abgeschwächte und verkürzte Muskulatur,  
„verfilzte Faszien“ und ein träger Stoffwechsel.

Starten Sie jetzt „NEU“ unter Anleitung erfahrener 
Sporttherapeut/innen mit dem einzigartigen 12-Wochen  

„Re-Start“-Programm, unser erfolgreiches und bewährtes  
Trainingskonzept für Ihren Körper.

Jetzt anrufen und Platz sichern!  
Die Teilnahme ist begrenzt.      0911 778936  

Sportforum_Re-Start_Anzeige180x140mm_Stadtzeitung_L3.indd   1Sportforum_Re-Start_Anzeige180x140mm_Stadtzeitung_L3.indd   1 09.09.21   10:5409.09.21   10:54
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